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Werte Bevölkerung von Baltschieder 

Die ordentliche Rechnungsurversammlung 2023 wird wie folgt einberufen:  

Datum: Dienstag, 4. Juni 2024 
Zeit:  19.00 Uhr 
Ort:  Burgersaal Baltschieder 

Traktanden:  

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler 

2. Genehmigung Protokoll der Urversammlung vom 12. Dezember 2023 

3. Präsentation Rechnung 2023 

4.  Revisionsbericht 2023 

5. Genehmigung Rechnung 2023 und Revisionsbericht 2023 

6. Genehmigung Nachtragskredit Hochwasserschutzprojekt  
Baltschiederbach 2.+3.Etappe 

7. Genehmigung der Abänderung des Feuerwehrreglements 

8. Gemeindeinformationen 

9. Verschiedenes 

 
Die Jahresrechnung 2023 der Gemeinde Baltschieder ist abgeschlossen. Die Publikation im 
Amtsblatt erfolgte am Freitag, 10. Mai 2024. Die Unterlagen zur Rechnung 2023 und zu den 
Traktanden sowie das Protokoll der letzten Urversammlung vom 12. Dezember 2023 liegen 
während der gesetzlichen Frist von 20 Tagen ab Montag, 13. Mai 2024 öffentlich zur Einsicht 
auf und können während den Schalteröffnungszeiten auf der Gemeindekanzlei oder auf der 
Homepage der Gemeinde Baltschieder www.baltschieder.ch eingesehen werden. 
 
Die Bürgerinnen und Bürger haben gemäss dem kantonalen Gemeindegesetz über die 
Rechnung zu befinden. Wir hoffen daher möglichst viele Bürgerinnen und Bürger an der dies-
jährigen ordentlichen Rechnungsurversammlung begrüssen zu dürfen. 
 
 
 
Baltschieder, im Mai 2024      Die Gemeindeverwaltung  

http://www.baltschieder.ch/


 

Verwaltungsrechnung 2023  Seite 3 von 100 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

Einleitende Botschaft des Gemeindepräsidenten ...................................................................... 4 

Überblick der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung .................................................... 5 

Überblick der gestuften Erfolgsrechnung ................................................................................... 6 

Überblick der Bilanz und der Geldflussrechnung ....................................................................... 7 

Überblick der Erfolgsrechnung nach Funktionen ....................................................................... 9 

Überblick der Erfolgsrechnung nach Sachgruppen .................................................................. 11 

Überblick der Investitionsrechnung nach Funktionen ............................................................... 15 

Überblick der Investitionsrechnung nach Sachgruppen ........................................................... 15 

Tabelle der beanspruchten und noch verfügbaren Verpflichtungskredite ................................ 17 

Tabelle der Nachtragskredite ................................................................................................... 17 

Überblick der Finanzkennzahlen .............................................................................................. 18 

Antrag an die Urversammlung ................................................................................................. 19 

Kurzbericht der Revisionsstelle ................................................................................................ 20 

Genehmigung Nachtragskredit Hochwasserschutzprojekt Baltschiederbach 2.+3.Etappe ...... 23 

Genehmigung der Abänderung des Feuerwehrreglements ..................................................... 25 

Protokoll der Urversammlung vom 12. Dezember 2023 .......................................................... 26 

Detaillierte Erfolgsrechnung nach Funktionen ......................................................................... 41 

Detaillierte Erfolgsrechnung nach Sachgruppen ...................................................................... 56 

Detaillierte Investitionsrechnung nach Funktionen ................................................................... 73 

Detaillierte Investitionsrechnung nach Sachgruppen ............................................................... 79 

Detaillierte Bilanz ..................................................................................................................... 84 

Anhang zur Jahresrechnung .................................................................................................... 90 

• Die Rechnungslegungsgrundsätze einschliesslich der wesentlichen Grundsätze zur 
Bilanzierung und Bewertung .......................................................................................... 90 

• Eigenkapitalnachweis .................................................................................................... 95 
• Rückstellungsspiegel..................................................................................................... 96 
• Beteiligungsspiegel ....................................................................................................... 96 
• Gewährleistungsspiegel ................................................................................................ 97 
• Anlagenspiegel .............................................................................................................. 98 
• Zusätzliche Angaben, die für die Beurteilung und Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

sowie der finanziellen Risiken von Bedeutung sind ....................................................... 99 

 

 



 

Verwaltungsrechnung 2023  Seite 4 von 100 

Einleitende Botschaft des Gemeindepräsidenten 

Liebe Baltschiednerinnen und Baltschiedner 

Am Dienstag, 4. Juni 2024 um 19.00 Uhr findet im Burgersaal Baltschieder die 
ordentliche Urversammlung für die Rechnung 2023 statt. Ich möchte Sie deshalb 
an dieser Stelle kurz über die Zahlen orientieren, welche zur Behandlung an der 
Urversammlung im Detail vorgetragen werden. 

Die Rechnung 2023 der Gemeinde Baltschieder schliesst mit einem sehr 
erfreulichen Ergebnis ab. Der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung 
präsentieren Ihnen für das vergangene Jahr eine gute und solide Rechnung 2023. 
Die Hauptinvestitionen wurden auch im letzten Jahr neben der Weiterführung des 
Hochwasserschutzprojekt Baltschiederbach, vorallem in die Instandstellung und 
Erhaltung der Gemeindeinfrastruktur getätigt. 

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem operativen Ergebnis von CHF 590'070 ab. Der Voranschlag 
2023 sah lediglich CHF 17'149 vor. Das operative Ergebnis 2022 belief sich noch auf CHF 606'260.  

Das sehr gute Ergebnis ist vor allem auf die direkte Rückführung der Subventionen beim HWS 
Baltschiederbach zurückzuführen. Zudem konnten wieder einige budgetierten Investitionsprojekte im 
2023 nicht ausgeführt werden, was sich positiv auf die Abschreibungen auswirkt. Ausserordentliche 
Abschreibungen sind nicht mehr möglich. Im Geschäftsjahr 2023 weist die Gemeinde Baltschieder 
einen Cash-Flow von CHF 1'414’174 auf. Die ordentlichen sowie die Abschreibungen in den 
Regiebetrieben betragen CHF 910’616. Dies entspricht einem durchschnittlichen Abschreibungssatz 
von 12.46 % über das gesamte Verwaltungsvermögen. 

Die Gemeinde wies im vergangenen Jahr eine Nettoschuld von CHF 1'783'829 auf, was bei 
1'355 Einwohnern eine Pro Kopf-Verschuldung von CHF 1’316 ergibt und im Vergleich zum Vorjahr um 
CHF 59 abgenommen hat.  Aufgrund des neuen HRM2-Systems wird dies als «mittlere 
Verschuldung» eingestuft.  

Bei der Investitionsrechnung konnten im Geschäftsjahr 2023 Bauvorhaben im Betrag von 
CHF 4'317'627 realisiert werden. Nach Abzug der Subventionen und Beteiligungen ergab dies 
Nettoinvestitionen von CHF 1'385'618. Mit dem Hochwasserschutzprojekt Baltschiederbach konnte das 
Hauptlos 2 Geschiebesammler per Ende 2023 zu 99 % abgeschlossen werden. Im Herbst 2023 
wurden mit den Bauarbeiten zum Los 3 der Bachverbreiterung des oberen Baltschiederbaches 
begonnen und werden gemäss Werkvertragsbauprogramm gegen Ende 2025 abgeschlossen. Neben 
diesen Hauptinvestitionen wurden vorallem kleinere Investitionsprojekte im 2023 realisiert. Es gab auch 
Investitionsprojekte im Jahr 2023, welche aus verschiedensten Gründen nicht realisiert werden 
konnten. So konnte nicht der gesamte budgetierte Betrag investiert werden. Im Jahr 2023 hatte die 
Gemeinde Baltschieder aus dem Ressourcenausgleichsfonds noch CHF 890’601 erhalten. Dies waren 
+ 1.75 % mehr gegenüber dem Vorjahr. Für das Jahr 2024 wurde nun das erste Mal der Gemeinde ein 
rückläufiger Betrag von CHF 795’453 gemeldet. Der Gemeinderat hatte auch immer unvorhergesehene 
Ausgaben und Projekte, welche nicht im Budget geplant waren, welche im Rahmen der 
Gemeinderatszuständigkeit liegen, ausgeführt. 

Zusammengefasst kann aus Sicht der Gemeindeverwaltung festgehalten werden, dass die finanzielle 
Lage der Gemeinde Baltschieder heute als «sehr gesund» bezeichnet werden kann. Im vergangenen 
Jahr war es der Gemeinde möglich, die Vorauszahlungen zum HWS Baltschiederbach mit eigenem 
Geld vorzufinanzieren, was sich günstig auf die Neuverschuldung auswirkte. In Zukunft muss die 
Gemeindeverwaltung hinsichtlich des laufenden Hochwasserschutzprojektes Baltschiederbach 
aufgrund der erhöhten Ausführungskosten, bedingt durch Projektänderungen aus den Bundes- und 
Kantonsplanauflagen mit grossen Investitionskosten und den laufenden Investitionsprojekten, mit einer 
erhöhten Verschuldungszunahme rechnen. 

Wir freuen uns, Sie liebe Baltschiednerinnen und Baltschiedner an der Urversammlung begrüssen zu 
können und laden Sie deshalb im Namen des Gemeinderates recht herzlich ein.  

Baltschieder im April 2024 Gemeindepräsident 
 René Abgottspon 
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Überblick der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung 

 
Die vorliegende Jahresrechnung 2023 der Gemeinde Baltschieder wurde nun zum zweiten Mal nach 
dem «Harmonisierten Rechnungsmodell» HRM2 des Kantons Wallis erstellt. Die auf die neue Rech-
nungslegung angepasste Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden 
(VFFHGem) wurde vom Staatsrat am 24. Februar 2021 genehmigt und ist ab dem 1. März 2021 in 
Kraft getreten. In Bezug auf die Zahlen des Vorjahres wurde auf die Stetigkeit der Darstellung und 
Gliederung der Bilanz, Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung teilweise verzichtet. Der Ver-
gleich mit den Vorjahreswerten ist somit nur beschränkt möglich.  
 
Die Jahresrechnung 2023 der Gemeinde Baltschieder weist folgende Eckdaten auf (in CHF): 
 

Rechnung Budget Rechnung

2022 2023 2023

Erfolgsrechnung

Ergebnis vor Abschreibungen

Finanzierungsaufwand - CHF 4'241'372.92      4'430'240.00      4'561'607.76      

Finanzierungsertrag + CHF 5'728'510.53      5'392'989.00      5'975'781.95      

Selbstfinanzierungsmarge (negativ) = CHF -                   -                   -                   

Selbstfinanzierungsmarge = CHF 1'487'137.61      962'749.00        1'414'174.19      

Ergebnis nach Abschreibungen

Selbstfinanzierungsmarge (negativ) - CHF -                   -                   -                   

Selbstfinanzierungsmarge + CHF 1'487'137.61      962'749.00        1'414'174.19      

Planmässige Abschreibungen - CHF 988'355.85        945'600.00        910'616.69        

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen - CHF 1'211.45            -                   1'370.17            

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen + CHF 108'690.49        -                   87'883.51          

Wertberichtigungen Darlehen VV - CHF -                   -                   -                   

Wertberichtigungen Beteiligungen VV - CHF -                   -                   -                   

Einlagen in das Eigenkapital - CHF 500'000.00        -                   -                   

Aufwertungen VV + CHF -                   -                   -                   

Entnahmen aus dem Eigenkapital + CHF -                   -                   -                   

Aufwandüberschuss = CHF -                   -                   -                   

Ertragsüberschuss = CHF 106'260.80        17'149.00          590'070.84        

Investitionsrechnung

Ausgaben + CHF 4'624'834.85      4'837'000.00      4'317'627.94      

Einnahmen - CHF 3'365'471.00      3'013'000.00      2'932'009.25      

Nettoinvestitionen = CHF 1'259'363.85      1'824'000.00      1'385'618.69      

Nettoinvestitionen (negativ) = CHF -                   -                   -                   

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ) - CHF -                   -                   -                   

Selbstfinanzierungsmarge + CHF 1'487'137.61      962'749.00        1'414'174.19      

Nettoinvestitionen - CHF 1'259'363.85      1'824'000.00      1'385'618.69      

Nettoinvestitionen (negativ) + CHF -                   -                   -                   

Finanzierungsfehlbetrag = CHF -                   861'251.00        -                   

Finanzierungsüberschuss = CHF 227'773.76        -                   28'555.50          

Überblick der Erfolgs- und Investitionsrechnung

 
 

Das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung, die Selbstfinanzierungsmarge und das Finanzie-
rungsergebnis zeigen sich stabil und bewegen sich somit im Rahmen der Vorjahre. 
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Überblick der gestuften Erfolgsrechnung 

 
Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem betrieblichen Ertrag von CHF 5‘947‘125.54 und einem 
betrieblichen Aufwand CHF 5‘397‘469.71 ab. Daraus resultierte ein Ergebnis aus betrieblicher 
Tätigkeit von CHF 549‘655.83. Zusammen mit dem Ergebnis aus Finanzierung von 
CHF 40‘415.01 konnte für das Geschäftsjahr 2023 ein operatives Ergebnis von 
CHF 590‘070.84 erwirtschaftet werden, was CHF 16‘189.96 weniger hoch ist als beim Ab-
schluss 2022.  
 
Im ausserordentlichen Aufwand wurden im Jahr 2022 bei den finanzpolitischen Reserven ein 
Betrag von CHF 500‘000.00 gebucht, welcher für die „Entschädigungen des Landerwerbes 
Hochwasserschutz Baltschiederbach“ gebildet wurde und in der Bilanz 2023 stehen bleibt. Ein 
ausserordentlicher Ertrag ist im Jahr 2023 nicht angefallen. Das Gesamtergebnis der Erfolgs-
rechnung beläuft sich schliesslich auf CHF 590‘070.84 und fällt CHF 572‘921.84 höher als 
budgetiert respektive CHF 483‘810.04 höher aus als im Vorjahr.  
 

Rechnung Budget Rechnung

2022 2023 2023

Betrieblicher Aufwand

30 Personalaufwand CHF 1'024'108.20      1'040'620.00      1'043'594.90      

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand CHF 1'094'435.76      1'168'600.00      1'174'985.05      

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen CHF 988'355.85        945'600.00        910'616.69        

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen CHF 1'211.45            -                   1'370.17            

36 Transferaufwand CHF 2'078'501.84      2'166'520.00      2'266'902.90      

37 Durchlaufende Beiträge CHF -                   -                   -                   

Total betrieblicher Aufwand CHF 5'186'613.10      5'321'340.00      5'397'469.71      

Betrieblicher Ertrag

40 Fiskalertrag CHF 3'559'876.59      3'209'400.00      3'684'701.04      

41 Regalien und Konzessionen CHF 126'582.58        125'000.00        121'596.13        

42 Entgelte CHF 907'440.20        877'400.00        963'438.92        

43 Verschiedene Erträge CHF 2'000.00            2'000.00            2'000.00            

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen CHF 108'690.49        -                   87'883.51          

46 Transferertrag CHF 1'017'464.71      1'069'602.00      1'087'505.94      

47 Durchlaufende Beiträge CHF -                   -                   -                   

Total betrieblicher Ertrag CHF 5'722'054.57      5'283'402.00      5'947'125.54      

R1 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 535'441.47        -37'938.00         549'655.83        

34 Finanzaufwand CHF 35'827.12          46'000.00          67'624.91          

44 Finanzertrag CHF 106'646.45        101'087.00        108'039.92        

R2 Ergebnis aus Finanzierung CHF 70'819.33          55'087.00          40'415.01          

O1 Operatives Ergebnis (R1 + R2) 606'260.80        17'149.00          590'070.84        

38 Ausserordentlicher Aufwand CHF 500'000.00        -                   -                   

48 Ausserordentlicher Ertrag CHF -                   -                   -                   

E1 Ausserordentliches Ergebnis CHF -500'000.00       -                   -                   

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (O1 + E1) CHF 106'260.80        17'149.00          590'070.84        

Erfolgsrechnung: Gestufter Ausweis
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Überblick der Bilanz und der Geldflussrechnung 

Durch den Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung konnte das Eigenkapital auf neu 
CHF 4‘610‘795.10 angehoben werden. Dieser Umstand schafft Vertrauen gegenüber den Gläubiger-
banken und beinhaltet insbesondere für die kommenden Jahre eine gewisse "Reservefunktion" in Be-
zug auf das Haushaltsgleichgewicht. Der detaillierte Eigenkapitalnachweis ist in der Beilage ersichtlich.  
 

Überblick der Bilanz Stand 31.12.2022 Stand 31.12.2023

1 Aktiven 10'705'577.71   11'830'461.17   

Finanzvermögen 4'785'954.71     5'435'836.17     

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 1'870'720.65     2'260'990.94     

101 Forderungen 449'189.70        436'655.95        

102 Kurzfristige Finanzanlagen -                   -                   

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 2'360'073.41     2'632'218.33     

106 Vorräte und angefangene Arbeiten -                   -                   

107 Langfristige Finanzanlagen 105'970.95        105'970.95        

108 Sachanlagen FV -                   -                   

109
Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und 

Fonds im Fremdkapital
-                   -                   

Verwaltungsvermögen 5'919'623.00     6'394'625.00     

140 Sachanlagen VV 4'987'016.00     5'536'018.00     

142 Immaterielle Anlagen VV 181'004.00        120'005.00        

144 Darlehen VV 31'600.00         31'600.00         

145 Beteiligungen, Grundkapitalien VV 1.00                 1.00                 

146 Investitionsbeiträge 720'002.00        707'001.00        

2 Passiven 10'705'577.71   11'830'461.17   

Fremdkapital 6'598'340.10     7'219'666.06     

200 Laufende Verbindlichkeiten 1'481'189.31     1'118'571.33     

201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 2'065'000.00     1'800'000.00     

204 Passive Rechnungsabgrenzung 411'528.84        360'472.78        

205 Kurzfristige Rückstellungen -                   -                   

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 2'010'000.00     3'310'000.00     

208 Langfristige Rückstellungen -                   -                   

209
Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und 

Fonds im Fremdkapital
630'621.95        630'621.95        

Eigenkapital 4'107'237.61     4'610'795.11     

29 Eigenkapital 4'107'237.61     4'610'795.11     

 
 
Die Bilanz per 31. Dezember 2023 weist folgende Merkmale auf: 
 

 Zunahme des Finanzvermögens um CHF 649'881.46 auf CHF 5'435'836.17 

 sehr gute Liquidität 

 Zunahme des Verwaltungsvermögens um CHF 475’002 auf CHF 6'394’625.  

 Zunahme der Bilanzsumme um +CHF 1'124'883.46 auf CHF 11'830'461.17. 

 Zunahme des Eigenkapitals um +CHF 503'557.50 auf CHF 4'610'795.11. 
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Geldflussrechnung Fluss

Abnahme der Aktiven, Zunahme der Passiven Mittelherkunft (+)

Zunahme der Aktiven, Abnahme der Passiven Mittelverwendung (-)

Ordentliches Ergebnis der Erfolgsrechnung 590'070.84                

Außerordentliches Ergebnis der Erfolgsrechnung -                           

Planmässige Abschreibungen + 910'616.69                

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen + 1'370.17                    

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen - 87'883.51                  

Wertberichtigungen Darlehen VV + -                           

Wertberichtigungen Beteiligungen VV + -                           

Einlagen in das Eigenkapital + -                           

Entnahmen aus dem Eigenkapital - -                           

Geldfluss aus operativer und außerordentlicher Tätigkeit 1'414'174.19             

Investitionsausgaben

50 Sachanlagen - 4'089'554.49              

51 Investitionen auf Rechnung Dritter - -                           

52 Immaterielle Anlagen VV - 111'390.10                

54 Darlehen VV - -                           

55 Beteiligungen, Grundkapitalien VV - -                           

56 Investitionsbeiträge - 116'683.35                

57 Durchlaufende Investitionsbeiträge - -                           

Investitionseinnahmen

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen + -                           

61 Rückerstattungen + -                           

62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen + -                           

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung + 2'932'009.25              

64 Rückzahlung von Darlehen + -                           

65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen + -                           

66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge + -                           

67 Durchlaufende Investitionsbeiträge + -                           

Geldfluss aus Investitionstätigkeit -1'385'618.69            

Stand 31.12.2022 Stand 31.12.2023

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 1'870'720.65              2'260'990.94              

101 Forderungen 449'189.70                436'655.95                12'533.75                  

102 Kurzfristige Finanzanlagen -                           -                           -                           

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 2'360'073.41              2'632'218.33              -272'144.92               

106 Vorräte und angefangene Arbeiten -                           -                           -                           

107 Langfristige Finanzanlagen 105'970.95                105'970.95                -                           

108 Sachanlagen FV -                           -                           -                           

109
Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und 

Fonds im Fremdkapital
-                           -                           

200 Laufende Verbindlichkeiten 1'481'189.31              1'118'571.33              -362'617.98               

201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 2'065'000.00              1'800'000.00              -265'000.00               

204 Passive Rechnungsabgrenzung 411'528.84                360'472.78                -51'056.06                 

205 Kurzfristige Rückstellungen -                           -                           -                           

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 2'010'000.00              3'310'000.00              1'300'000.00              

208 Langfristige Rückstellungen -                           -                           -                           

209
Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und 

Fonds im Fremdkapital
630'621.95                630'621.95                

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 361'714.79                

29 Eigenkapital 4'107'237.61              4'610'795.11              

Veränderung der flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen 390'270.29               

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 1'870'720.65              2'260'990.94              390'270.29                 
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Das Zusammenspiel der Investitions- und Erfolgsrechnung kann man wie folgt zusammenfassen: 
 

 
 

 

Überblick der Erfolgsrechnung nach Funktionen 

 

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 794'833.27       52'749.11         801'970.00       51'300.00         842'113.95        62'216.55         

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 141'369.58       51'087.44         154'890.00       43'700.00         137'795.00        44'818.55         

2 Bildung 1'231'684.52     39'774.80         1'295'240.00     30'900.00         1'310'672.65     40'852.10         

3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 376'454.48       41'588.95         393'220.00       38'900.00         396'855.85        44'324.21         

4 Gesundheit 177'394.75       -                  177'600.00       -                  209'816.82        -                   

5 Soziale Sicherheit 438'541.92       85'355.45         471'300.00       93'800.00         479'965.55        101'312.10        

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 529'925.76       24'447.01         500'600.00       20'500.00         558'621.45        15'772.81         

7 Umweltschutz und Raumordnung 462'506.09       379'249.64       515'770.00       288'750.00       456'631.62        368'530.11        

8 Volkswirtschaft 217'857.56       484'761.64       156'250.00       486'500.00       178'006.27        569'627.60        

9 Finanzen und Steuern 1'360'372.29     4'678'186.98     909'000.00       4'338'639.00     903'115.46        4'816'211.43     

Total Aufwand und Ertrag 5'730'940.22    5'837'201.02    5'375'840.00    5'392'989.00    5'473'594.62     6'063'665.46     

Aufwandüberschuss -                  -                  -                   

Ertragsüberschuss 106'260.80       17'149.00        590'070.84       

Rechnung 2022 Budget 2023 Rechnung 2023
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Erfolgsrechnung nach Funktionen, Aufwand

0 Allgemeine Verwaltung 15.4% 842'114
903'115

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 2.5% 137'795
178'006

2 Bildung 23.9% 1'310'673
456'632

3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 7.3% 396'856
558'621

4 Gesundheit 3.8% 209'817
479'966

5 Soziale Sicherheit 8.8% 479'966
209'817

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 10.2% 558'621
396'856

7 Umweltschutz und Raumordnung 8.3% 456'632
1'310'673

8 Volkswirtschaft 3.3% 178'006
137'795

9 Finanzen und Steuern 16.5% 903'115
842'114

Total 5'473'595

in Tausend
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Die obigen Abbildungen zeigen die für Baltschieder typische Netto-Kostenverteilung nach Funktionen. 
Die Funktionen «Bildung» und «Finanzen, Steuern» machen rund 41 % der Gesamtkosten aus. Im 
Bereich «Bildung» ist der grösste Kostentreiber die Beteiligung an der Lehrerbesoldung. Das Schulgeld 
und die Beteiligung an der regionalen Schuldirektion machen die CHF 970‘120.90 oder 74 % aus. Im 
Bereich «Finanzen und Steuern» sind es die Abschreibungen mit CHF 747‘552.74 oder 83 %.  

 

 

Erfolgsrechnung nach Funktionen, Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 1.0% 62'217
4'816'211

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 0.7% 44'819
569'628

2 Bildung 0.7% 40'852
368'530

3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 0.7% 44'324
15'773

4 Gesundheit 0.0% 0
101'312

5 Soziale Sicherheit 1.7% 101'312
0

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 0.3% 15'773
44'324

7 Umweltschutz und Raumordnung 6.1% 368'530
40'852

8 Volkswirtschaft 9.4% 569'628
44'819

9 Finanzen und Steuern 79.4% 4'816'211
62'217

Total 6'063'665

in Tausend
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Beim Ertrag zeigte sich wieder einmal sehr deutlich, dass die Gemeinde Baltschieder mit fast 80% An-
teil auf die „Finanzen und Steuern“ angewiesen ist. In dieser Funktion ist der interkommunale Finanz-
ausgleich über CHF 890‘601.00 enthalten. In der Funktion „Volkswirtschaft“ ist der Wasser- und Elek-
trizitätsverkauf an die Gemeinde Visp mit CHF 557‘294.75 enthalten. Von den Gesamteinnahmen ent-
fallen über 9 % auf den Wasser- und Elektrizitätsverkauf. Deutlicher werden die verschiedenen Auf-
wände anhand der Erfolgsrechnung nach Sachgruppen. 
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Überblick der Erfolgsrechnung nach Sachgruppen 

 

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

30 Personalaufwand 1'024'108.20     1'040'620.00     1'043'594.90     

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand      1'094'435.76      1'168'600.00      1'174'985.05 

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 988'355.85       945'600.00       910'616.69        

34 Finanzaufwand 35'827.12         46'000.00         67'624.91         

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'211.45          -                  1'370.17           

36 Transferaufwand 2'078'501.84     2'166'520.00     2'266'902.90     

37 Durchlaufende Beiträge -                  -                  -                   

38 Ausserordentlicher Aufwand 500'000.00       -                  -                   

39 Interne Verrechnungen 8'500.00          8'500.00          8'500.00           

40 Fiskalertrag 3'559'876.59     3'209'400.00     3'684'701.04     

41 Regalien und Konzessionen 126'582.58       125'000.00       121'596.13        

42 Entgelte 907'440.20       877'400.00       963'438.92        

43 Verschiedene Erträge 2'000.00          2'000.00          2'000.00           

44 Finanzertrag 106'646.45       101'087.00       108'039.92        

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 108'690.49       -                  87'883.51         

46 Transferertrag 1'017'464.71     1'069'602.00     1'087'505.94     

47 Durchlaufende Beiträge -                  -                  -                   

48 Ausserordentlicher Ertrag -                  -                  -                   

49 Interne Verrechnungen 8'500.00          8'500.00          8'500.00           

Total Aufwand und Ertrag 5'730'940.22    5'837'201.02    5'375'840.00    5'392'989.00    5'473'594.62     6'063'665.46     

Aufwandüberschuss -                  -                  -                   

Ertragsüberschuss 106'260.80       17'149.00        590'070.84       

Rechnung 2022 Budget 2023 Rechnung 2023

 
 

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen, Aufwand

30 Personalaufwand 19.1% 1'043'595
8'500

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 21.5% 1'174'985
0

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 16.6% 910'617
0

34 Finanzaufwand 1.2% 67'625
2'266'903

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.0% 1'370
1'370

36 Transferaufwand 41.4% 2'266'903
67'625

37 Durchlaufende Beiträge 0.0% 0
910'617

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.0% 0
1'174'985

39 Interne Verrechnungen 0.2% 8'500
1'043'595

Total 5'473'595

in Tausend
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Der Personalaufwand 2023 bleibt bei 1.9 % moderat und um CHF 19‘486.70 gegenüber dem Ab-
schluss 2022 und stieg um CHF 2‘974.90 oder 0.28% gegenüber dem Budget 2023 an. Dieser geringe 
Anstieg ist auf die Anpassung der Löhne durch Teuerungsausgleich und den damit verbundenen Ar-
beitgeberbeiträge an die Sozialkassen zu erklären.  
 
Beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand sind die Ausgaben um CHF 80‘549.29 oder 7.35% ge-
genüber dem Abschluss 2022 angestiegen. Gegenüber dem Budget 2023 stiegen die Ausgaben um 
CHF 6‘385.05 oder 0.55% an. Damit konnte das Budget 2023 fast punkgenau eingehalten werden.  
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Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 speziell behandelt. Gemäss dem Gemein-
deratsbeschluss vom 6. Oktober 2021, welches für die Jahresrechnungen 2022 bis 2026 gültig ist, 
wurden die Abschreibungssätze gemäss der Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes 
der Gemeinden (VFFHGem) angewandt.  
 
Somit wurden Total Abschreibungen in der Höhe von CHF 910‘616.69 oder CHF 77‘739.16 weniger als 
im Rechnungsjahr 2022 vorgenommen. Dies wirkt sich positiv auf das Gesamtergebnis aus. Der 

durchschnittliche Abschreibungssatz über das Verwaltungsvermögen beträgt 12.46 %. 

 

Konto-Nr. Bezeichnung
Saldo am 

01.01.
Ausgaben Einnahmen

Saldo am 

31.12.

Abschreibun

gen

Situation 

nach 

Abschreibun

gen

Minimale oblig. 

Abschreibung
Kontrolle

Ordentliche Anlagen

1400 Grundstücke VV 425'000    -              -              425'000    -                425'000      0% 0.00%

1401 Strassen / Verkehrswege VV 555'003    148'497    -              703'500    73'497        630'003      7% 10.45%

1402 Wasserbau VV 1'726'000  3'726'336  2'847'249  2'605'087  262'087      2'343'000    7% 10.06%

1403 Übrige Tiefbauten VV 756'004    174'415    78'037      852'383    99'378        753'005      7% 11.66%

1404 Hochbauten VV 1'302'002  64'963      -              1'366'965  137'963      1'229'002    8% 10.09%

1405 Waldungen VV -              -              -              -                -                0% 0.00%

1406 Mobilien VV 223'007    51'999      -              275'006    118'998      156'008      35% 43.27%

1409 Übrige Sachanlagen VV -              -              -              -                -                50% 0.00%

1420 Software VV 16'000      -              -              16'000      15'999        1               50% 99.99%

1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte VV -              -              -              -                -                50% 0.00%

1429 Übrige immaterielle Anlagen VV 165'004    84'183      6'724        242'464    122'460      120'004      50% 50.51%

144X Darlehen VV 31'600      -              -              31'600      -                31'600        Gemäss Risiko 0.00%

145X Beteiligungen, Grundkapitalien VV 1             -              -              1             -                1               Gemäss Risiko 0.00%

146X Investitionsbeiträge 720'002    67'235      -              787'237    80'236        707'001      10% 10.19%

Total ordentliche Anlagen 5'919'623 4'317'628 2'932'009  7'305'242 910'617      6'394'625    
 
 
Die Problematik bei den fixierten Abschreibungssätzen bis ins Jahr 2026 besteht darin, dass die effek-
tiven Abschreibungen von Jahr zu Jahr stark variieren können und daher schwierig zu budgetieren 
sind. Dieser Effekt wurde schon im Bericht zur Rechnung 2022 beschrieben. 

 
Der Finanzaufwand ist gegenüber der Rechnung 2022 um CHF 31‘797.79 angestiegen, was mit den 
laufenden und wachsenden Investitionen im Projekt „HWS Baltschiederbach“ und dem allgemeinen 
weltweiten Zinsanstieg zusammenhängt. Gegenüber dem Budget 2023 ist dieser um CHF 21‘624.91 
angestiegen  
 
Der wichtigste Grund für diese grosse Abweichung ist in der weltpolitischen Lage zu suchen. Bei der 
Budgetierung für das Jahr 2023 ging man von einem grösseren Finanzaufwand aus, wurde dann aber 
doch durch den starken Zinsanstieg überrascht. Durch die zeitverschobenen Subventionszahlungen 
betreffend Hochwasserschutz Baltschiederbach mussten die festen Vorschüsse zu höheren Zinsen 
aufgenommen werden. Die Minusstände auf dem Baukonto konnte nicht mehr allein durch eigene Li-
quidität gedeckt werden. Diese Faktoren führen zu einem höheren Finanzaufwand. 
 
Der Transferaufwand ist gegenüber der Rechnung 2022 um CHF 188‘401.06 oder 9.0 % angestiegen 
und stieg gegenüber dem Budget 2023 um CHF 100‘382.90 oder 4.6 % an. Bei den grössten Positio-
nen handelt es sich um die Lehrerbesoldung PS und OS über CHF 716‘800.90 und die Pfarreirech-
nung über CHF 218‘273.00. Weiter wurde die Beteiligung am Regionalverkehr während des Jahres 
durch den Kanton von CHF 22‘795.00 auf CHF 58‘677.75 erhöht, welches natürlich nicht budgetiert 
werden konnte. Weiter ist nach wie vor ein ungebremster Kostenanstieg in den Sachgruppen „Beteili-
gung Finanzierung Langzeitpflege“ und „“Schulzahnpflege“ infolge der grossen Anzahl an Schulkindern 
zu beobachten. Total macht der Transferaufwand 41.4 % des Aufwandes 2023 aus.  
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Erfolgsrechnung nach Sachgruppen, Ertrag

40 Fiskalertrag 60.8% 3'684'701
8'500

41 Regalien und Konzessionen 2.0% 121'596
0

42 Entgelte 15.9% 963'439
0

43 Verschiedene Erträge 0.0% 2'000
1'087'506

44 Finanzertrag 1.8% 108'040
87'884

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 1.4% 87'884
108'040

46 Transferertrag 17.9% 1'087'506
2'000

47 Durchlaufende Beiträge 0.0% 0
963'439

48 Ausserordentlicher Ertrag 0.0% 0
121'596

49 Interne Verrechnungen 0.1% 8'500
3'684'701

Total 6'063'665

in Tausend
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Knapp 61 % des gesamtes Ertrages 2023 wurde in der Sachgruppe Fiskalertrag gebucht. Hier geht es 
vor allem um die Steuereinnahmen der natürlichen und juristischen Personen. Ein genauerer Blick auf 
die Steuereinnahmen natürliche Personen ergibt folgendes Bild: 

 

 
 

Steuern natürliche Personen 

Bezeichnung 
 

Rechnung 2023 
in CHF 

Voranschlag 2023 
in CHF 

Rechnung 2022 
in CHF 

Differenz 
Rechnung 2023 

zu Budget 

Einkommenssteuer 2'545'896.43 2'415'000.00 2'398'839.75 105.4 % 

Vermögenssteuer 440'503.92 415'000.00 570'076.06 106.1 % 

Quellensteuer 225'646.24 40'000.00 80'434.24 564.1 % 

Kopfsteuer 9'677.55 10’200.00 10'187.10 94.8 % 

Grundstücksteuer 111'697.05 120'000.00 147'389.69 93.1 % 

Total Bruttoerträge 3'333'421.19 3'000'200.00 3'206'926.84 111.1 % 

 

 
Bei der Quellensteuer fällt die grosse Differenz zum Budget 2023 und auch zur Rechnung 2022 auf. 
Dies ist auf Grund einer Nachzahlung des Kantons für die Jahre 2014 bis 2022 zurückzuführen. Bei 
einer Kontrolle beim Kanton wurde festgestellt, dass viele Daten, welche der Kanton erhalten hatte, 
von schlechter Qualität waren und korrigiert werden mussten. Diese Korrekturen haben zu einer gros-
sen Nachzahlung von CHF 239‘422.44 geführt. Nicht zu unterschätzen ist auch die grosse Zuwande-
rung von quellensteuerpflichtigen Personen im Sog der Lonza und weiteren Firma, denen in den näch-
sten Budgetphasen mehr Beachtung geschenkt werden muss. Die anderen Steuereinnahmen sind im 
Rahmen der für das Jahr 2023 budgetierten Einnahmen ausgefallen. 
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Bei den Steuern der juristischen Personen ergibt sich folgendes Bild: 
 

 

Steuern juristische Personen 

Bezeichnung 
 

Rechnung 2023 
in CHF 

Voranschlag 2023 
in CHF 

Rechnung 2022 
in CHF 

Differenz 
Rechnung 2023 

zu Budget 

Gewinnsteuer 125'055.88 56'000.00 133'543.93 223.3 % 

Kapitalsteuer 42'085.59 16'500.00 39'304.09 255.0 % 

Grundstücksteuer 37'499.28 15'200.00 26'905.63 246.7 % 

Total Bruttoerträge 204'640.75 87'700.00 199'753.65 233.3 % 

 
 
Das Budgetieren der Steuern von juristischen Personen zeigt sich als sehr komplex und schwierig, da 
die Geschäftsverläufe der jeweiligen Unternehmungen nicht vorhersehbar sind. Zudem werden die 
definitiven Veranlagungen unter Umständen mit einigen Jahren Verspätung erstellt. Darum wird hier 
meistens das abgeschlossene Vorjahr als Basis für die Budgetierung herangezogen und kann dadurch 
variieren.  
 
Die Steuern auf Kapitalabfindungen, die Grundstückgewinnsteuer die Hundesteuer sowie die 
sind ebenfalls Teil des Fiskalertrages und sind mit CHF 148‘387.25 enthalten. 
 
Bei den Regalien und Konzessionen handelt es sich um die Konzessionsgebühr der VED AG über 
CHF 36‘234.78 und den Wasserrechtszinsen betreffend „Verzicht auf Wasserkraftnutzung im Balt-
schiedertal“ über CHF 85‘361.35. Diese beiden Erträge waren über die letzten Jahre stabil.  
 
Die Entgelte setzen sich aus den Ersatzabgaben, Gebühren für Amtshandlungen, Benützungsgebüh-
ren und Dienstleistungen, Erlös aus Verkäufen, Rückerstattungen sowie Bussen zusammen. Hier ist 
vor allem der Energieverkauf an die EVWR über CHF 271‘214.25 und dem Trinkwasserverkauf an die 
Gemeinde Visp mit über CHF 286‘080.50 zu erwähnen. Diese beiden Positionen entsprechen 58 % der 
Entgelte. Die restlichen 42 % verteilen sich auf Kehrichtgebühren mit über CHF 63‘364.75, die Eltern-
beiträge ABES mit CHF 51‘612.20 sowie die Gebühren für Amtshandlungen über CHF 46‘111.15, um 
nur die grössten Positionen aufzuzählen. Gegenüber der Rechnung 2022 konnten die Entgelte um 
6.2 % gesteigert werden, was direkt mit dem Mehrerlös aus dem Energie- und Wasserverkauf stammt.  
 
Beim Transferertrag ist vor allem der interkommunale Finanzausgleich mit über CHF 890‘601.00 zu 
erwähnen, der gegenüber der Rechnung 2022 um 1.75 % höher ausgefallen ist.  

 
Wie schon in den früheren Jahren sind die Regiebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung 
und Abfall besondere Beachtung zu schenken. Diese drei Funktionen sind durch Gebühren zu finan-
zieren und dürfen weder ein Defizit noch einen Erfolg ausweisen und müssen verbrauchergerecht 
abgerechnet werden. Bei der Gemeinde Baltschieder resultierte bei diesen drei Betrieben seit Jahren 
ein Defizit. Die Deckung dieser Defizite darf nicht durch Steuereinnahmen erfolgen und muss daher 
separat in einem „Fonds Spezialfinanzierungen“ ausgewiesen werden. Diese negativen Saldi müssen 
nach spätestens 8 Jahren abgebaut werden. Dies ist praktisch nur über Gebührenerhöhungen möglich. 
Die Verantwortlichen der Gemeinde Baltschieder sind sich dieser Thematik durchaus bewusst. Der 
Kanton hatte im Hinblick auf die Fusion 2027 einen Aufschub gewährt. Der Saldo dieses Fonds „Spe-
zialfinanzierungen“ beläuft sich per Ende 2023 auf – CHF 195‘882.15 zu Lasten der Gemeinde und 
muss bilanziert werden. 
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Überblick der Investitionsrechnung nach Funktionen 

Die Investitionsrechnung 2023 schliesst mit Nettoinvestitionen von CHF 1‘385‘618.69 ab. Budgetiert 
waren CHF 1‘824‘000.00 Nettoinvestitionen. Den Ausgaben von CHF 4‘317‘627.94 stehen Investiti-
onseinnahmen von CHF 2‘932‘009.25 gegenüber.  
 
Bei den Bruttoinvestitionen entfallen mehr als 91 % auf den Hochwasserschutz Baltschiederbach. Bei 
den Einnahmen sind es fast 100 %. Die Investitionen, verteilt auf die Funktionen 2023, sind unten ab-
gebildet: 
 
 

Investitionsrechnung nach Funktionen

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

0 Allgemeine Verwaltung 13'019.55         -                  25'000.00         -                  -                   -                   

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung -                  -                  -                  -                  -                   -                   

2 Bildung 109'921.45       -                  110'000.00       9'000.00          80'999.12         -                   

3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 10'115.05         -                  50'000.00         -                  40'941.45         -                   

4 Gesundheit 896.75             -                  2'000.00          -                  -                   -                   

5 Soziale Sicherheit 4'684.78          -                  5'000.00          -                  -                   -                   

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 55'185.65         -17'955.00        475'000.00       48'000.00         106'386.65        -                   

7 Umweltschutz und Raumordnung 4'352'350.02     3'383'426.00     4'010'000.00     2'906'000.00     3'938'207.22     2'892'009.25     

8 Volkswirtschaft 78'661.60         -                  160'000.00       50'000.00         151'093.50        40'000.00         

9 Finanzen und Steuern -                  -                  -                  -                  -                   -                   

Total Ausgaben und Einnahmen 4'624'834.85    3'365'471.00    4'837'000.00    3'013'000.00    4'317'627.94     2'932'009.25     

Ausgabenüberschuss 1'259'363.85    1'824'000.00    1'385'618.69     

Einnahmenüberschuss -                  -                  -                   

Rechnung 2022 Budget 2023 Rechnung 2023

 
 

Überblick der Investitionsrechnung nach Sachgruppen 

Investitionsrechnung nach Sachgruppen

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

50 Sachanlagen 4'412'142.75     4'380'000.00     4'089'554.49     

51 Investitionen auf Rechnung Dritter -                  -                  -                   

52 Immaterielle Anlagen VV 134'433.95       340'000.00       111'390.10        

54 Darlehen VV -                  -                  -                   

55 Beteiligungen, Grundkapitalien VV -                  -                  -                   

56 Investitionsbeiträge 78'258.15         117'000.00       116'683.35        

57 Durchlaufende Investitionsbeiträge -                  -                  -                   

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen -                  -                  -                   

61 Rückerstattungen -                  -                  -                   

62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen -                  -                  -                   

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 3'365'471.00     3'013'000.00     2'932'009.25     

64 Rückzahlung von Darlehen -                  -                  -                   

65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen -                  -                  -                   

66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                    -                      -                       -   

67 Durchlaufende Investitionsbeiträge -                  -                  -                   

Total Ausgaben und Einnahmen 4'624'834.85    3'365'471.00    4'837'000.00    3'013'000.00    4'317'627.94     2'932'009.25     

Ausgabenüberschuss 1'259'363.85    1'824'000.00    1'385'618.69     

Einnahmenüberschuss -                  -                  -                   

Rechnung 2022 Budget 2023 Rechnung 2023

 
 
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die budgetierten und ausgeführten Nettoinvestitio-
nen 2023. Von den budgetierten Nettoinvestitionen konnten im Jahr 2023 Total 76% ausgeführt wer-
den. 
 
Die Negativsaldi resultieren aus bei den Projekten aus einer zu grossen Abgrenzung in der Rechnung 
2022.  
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 Funktionale Gliederung IR Budget 2023 Rechnung 2023 Netto-

   Ausgaben Brutto Subv. Ausgabe Brutto Subv. Investition

 Total  CHF       4'837'000  CHF 3'013'000  CHF    4'317'628  CHF 2'932'009 1'385'618CHF  

 CHF 1'824'000 76%

 Allgemeine Verwaltung 

 *Neue LANDSCAPE SCREEN

 Gemeindehaus   
25'000CHF              -CHF                 -CHF               

 Primarstufe 

 Projektierung + Ausführung Heizungsersatz

 Schulhaus 
25'000CHF              -CHF                 -CHF               

 Ersatz Beleuchtung Schulzimmer auf LED 25'000CHF              9'000CHF           58'581CHF           58'581CHF        

 Planung Aufwertung Schulhausareal 25'000CHF              -CHF                 -CHF               

 Sekundarstufe I 

 ICT-Projekt Primar- und OS 35'000CHF              22'418CHF           22'418CHF        

 Sport 

 Toilettenhäuschen Kinderspielplatz 25'000CHF              34'560CHF           34'560CHF        

 Sanierung Wärmeerzeugung Spielhalle -CHF                    6'381CHF             6'381CHF           

 *Lüftung Übungslokale neue Spielhalle 25'000CHF              -CHF               

 Gesundheitswesen 

 *Finanzierung des Rettungswesens 2'000CHF                -CHF                 -CHF               

 Invalidenheime 

 *Einrichtungen (Behinderte / Soziale) 5'000CHF                -CHF                 -CHF               

 Kantonsstrassen 

 Beteiligung Baukosten Kant. Strassennetz 45'000CHF              49'244CHF           49'244CHF        

 Gemeindestrassen 

 Instandsetzung Bachweg Strasse inkl.

 Werkleitungen /Erneuerung Wüor 
280'000CHF           39'007CHF           39'007CHF        

 Betriebs- und Gestaltungskonzept

 Ortsdurchfahrt 
95'000CHF              48'000CHF        -CHF               

 Untersuchung und Werterhaltung

 Stahlbrücke "untere Rhonebrücke" 
25'000CHF              18'136CHF           18'136CHF        

 Parkplätze und Parkuhren 

 Erstellen Parkplätze westlich

 Gemeindehaus 
30'000CHF              -CHF                 -CHF               

 Wasserversorgung  [Gemeindebetrieb] 
 Einzäunung Quellgebiet S1 Bärubrächa,

 Wyssweg und Quelle Nr. 1 im 25'000CHF              -CHF                 -CHF               

 Neue Quellen Baltschiedertal Martischipfa +

 Trift + Scheni 
75'000CHF              -CHF                 -CHF               

 Anschaffung elektronische Wasserzähler 40'000CHF              29'581CHF           29'581CHF        

 Optimierung Trinkwassernetz infolge

 generelle Wasserversorungsplanung (GWP) 
25'000CHF              9'071CHF             9'071CHF           

 Anschlussgebühren Wasser 11'115CHF        -11'115CHF       

 Abwasserentsorgung 

[Gemeindebetrieb] 

 Ausbau u. Sanierung ARA Direkteinleitung

Rhone/Kapazitätserweiterung/Ofensteuerung

/Bausubstanz 

45'000CHF              49'448CHF           49'448CHF        

 Anschlussgebühren Abwasser 66'922CHF        -66'922CHF       

 Gewässerverbauungen 

 Schutzkonzept Baltschiederbach 2. + 3.

 Etappe 
3'500'000CHF        2'800'000CHF   3'660'795CHF      2'807'249CHF   853'547CHF      

 Hochwasserschutz Hofkanal ab

 Regenklärbecken 
50'000CHF              35'000CHF        17'917CHF           17'917CHF        

 Beteiligung 3. Rhonekorrektion 20'000CHF              17'991CHF           17'991CHF        

 Raumordnung allgemein 

 Ortsgestaltung Begegnungsräume 35'000CHF              -CHF                 -CHF               

 Umsetzung Landschaftsschutzmassnahmen 55'000CHF              25'000CHF        21'625CHF           6'724CHF           14'902CHF        

 Planung  + Umsetzung Freiraumkonzept    25'000CHF              47'595CHF           47'595CHF        

 Raumplanung gem. KRPG 55'000CHF              22'000CHF        40'678CHF           40'678CHF        

 Inventarisierung bauliches Erbe 60'000CHF              24'000CHF        43'505CHF           43'505CHF        

 Verwaltung, Vollzug und Kontrolle 

 Instandsetzung Infrastruktur PWI

 Wyngartneri und Wüor / Sandfang 
100'000CHF           50'000CHF        22'624CHF           40'000CHF        -17'376CHF       

 Integralmelioration Infrastruktur 20'000CHF              -CHF                 -CHF               

 Ausbau Flurstrasse "Mitteleisa" Ost-West 91'354CHF           91'354CHF        

 Bewässerung 

 Fassung Undra-Laldneri Gemeinde

 Eggerberg 
25'000CHF           25'000CHF        

 Tourismus 

 Planung + Umsetzung Rundweg rund um

 Baltschieder   
10'000CHF              -CHF                 -CHF               

 Toilettenhäuschen Rhonehalt untere

 Rhonebrücke   
30'000CHF              12'116CHF           12'116CHF        
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Bei der Investitionsrechnung 2023 wurde die neue Regelung beim neuen «Harmonisierten Rechnungs-
legungsmodell» HRM2 konsequent angewendet. Dies in dem die Projekte, welche unter der Aktivie-
rungsgrenze von CHF 25'000.00 lagen, in die Erfolgsrechnung verschoben werden mussten. Diese 
Projekte sind mit «*» markiert worden. Im Gegenzug mussten Projekte, welche mit mehr als CHF 
25'000.00 abgeschlossen und somit werthaltig sind, von der Erfolgsrechnung in die Investitionsrech-
nung umgebucht wurden. Dies hatte zur Folge, dass es in der Erfolgs- und Investitionsrechnung zu 
Budgetüberschreitungen kommt.  

 

Tabelle der beanspruchten und noch verfügbaren 
Verpflichtungskredite 

 

Gemeinde-

rat

Urver-

sammlung

Gemeinde-

rat

Urver-

sammlung

Beschluss

vom:

Beschluss

vom:

7410.5020.01 HWS Baltschiederbach 2+3 3'400'000 30.11.2016 12.12.2016

6150.5010.04 Instandsetzung Bachweg 280'000 06.04.2022 13.12.2022

7200.5030.01 ARA, Ausbau / Sanierung 466'000 12.12.2018

7410.5020.01 HWS Baltschiederbach 2+3 3'400'000 2'845'924 554'076 12.12.2024

6150.5010.04 Instandsetzung Bachweg 280'000 67'456 212'544 13.12.2030

7200.5030.01 ARA, Ausbau / Sanierung 466'000 344'040 121'960 12.12.2026

Konto Buchungstext, Objekt

Investitions-

betrag

Zuständiges Organ

Beschluss vom:

Betrag

Gesamt-

kredit

Bean-

spruchter 

Kredit

Verfügbarer 

Kredit

Kredit 

verfällt am:

Betrag
Konto Buchungstext, Objekt

Initialkredit Zusatzkredit

 
 

 

Tabelle der Nachtragskredite 

Die Nachtragskredite 2023 wurden dem Gemeinderat unterbreitet. Es sind diverse Budgetabweichun-
gen zu verzeichnen, welche aber in der Kompetenz des Gemeinderates liegen. Der Gemeinderat hatte 
die Budgetüberschreitungen 2023 eingesehen und an der Gemeinderat Sitzung vom 20. März 2024 
bewilligt. 
 
 
Folgende Positionen müssen auf Grund des VFFHGem Art. 82.4 der Urversammlung zur Kenntnis ge-
bracht werden. Es sind dies: 
 

Konto Bezeichnung Überzug 

8110.5010.03  Ausbau Flurstrasse «Mittelleisa» Ost-West +CHF 91’354.20 

Projekt ausserordentlich gemäss GR-Entscheid. War für 2022 mit CHF 91'354.20 +CHF 100'000.00 
im Budget. Konnte dann aber nicht termingerecht ausgeführt werden. Die Ausführung verschob sich 
auf 2023 und bei der Ausführung war das Budget 2023 schon erstellt worden. 
 

7410.5020.01  Schutzkonzept Baltschiederbach 2.+3. Etappe +CHF 160'795.42 

Verpflichtungskredit, guter Fortschritt der Bauarbeiten und Abrechnung beim PP Panorama 
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Überblick der Finanzkennzahlen 

 
1. Nettoverschuldungsquotient (I1) 2022 2023 Durchschnitt

Nettoschuld in % der Steuererträge 50.9% 48.4% 49.6%

Kennzahlen

< 100% gut

100% - 150% genügend

> 150% schlecht

2. Selbstfinanzierungsgrad (I2) 2022 2023 Durchschnitt

Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen 118.1% 102.1% 109.7%

Kennzahlen

> 100% Hochkonjunktur

80% - 100% Normalfall

50% - 80% Abschw ung

3. Zinsbelastungsanteil (I3) 2022 2023 Durchschnitt

Nettozinsbelastung in % der laufenden Erträge 0.0% 0.4% 0.2%

Kennzahlen

0% – 4% gut

4% – 9% genügend

> 9% schlecht

4. Bruttoverschuldungsanteil (I4) 2022 2023 Durchschnitt

Bruttoschuld in % der laufenden Erträge 95.3% 102.9% 99.2%

Kennzahlen

< 50% sehr gut

50% – 100% gut

100% – 150% mittel

150% – 200% schlecht

> 200% kritisch

5. Investitionsanteil (I5) 2022 2023 Durchschnitt

Bruttoinvestitionen in % der Gesamtausgaben 52.2% 48.7% 50.4%

Kennzahlen

< 10% schw ache Investitionstätigkeit

10% – 20% mittlere Investitionstätigkeit

20% – 30% starke Investitionstätigkeit,

> 30% sehr starke Investitionstätigkeit

6. Kapitaldienstanteil (I6) 2022 2023 Durchschnitt

Kapitaldienst in % der laufenden Erträge 17.0% 15.5% 16.2%

Kennzahlen

< 5% geringe Belastung

5% – 15% tragbare Belastung

> 15% hohe Belastung

7. Nettoschulden I in Franken pro Einwohner (I7) 2022 2023 Durchschnitt

Nettoschulden I in Franken pro Einwohner 1375 1316 1345

Kennzahlen

< 0 CHF Nettovermögen

0 – 1‘000 CHF geringe Verschuldung

1‘001 – 2‘500 CHF mittlere Verschuldung

2‘501 – 5‘000 CHF hohe Verschuldung

> 5'000 CHF sehr hohe Verschuldung

8. Selbstfinanzierungsanteil (I8) 2022 2023 Durchschnitt

Selbstfinanzierung in % der laufenden Erträge 25.5% 23.4% 24.4%

Kennzahlen

> 20% gut

10% – 20% mittel

< 10% schlecht  
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Ein besonderer Hinweis gilt der Nettoschuld pro Kopf von aktuell CHF 1‘316.00, was einer „mittleren 
Verschuldung“ entspricht. Mit den zukünftigen Investitionsvorhaben in die Basisinfrastruktur, aber 
auch in die Entwicklungsprojekte ist wohl nur vorübergehend mit einer «mittleren Verschuldung» zu 
rechnen. 
 
Die Finanzkennzahlen 2023 sind ansonsten alle in einem Bereich, welche nicht alarmierend sind. 
Nichtsdestotrotz muss das ganze Gefüge stets kontrolliert und überwacht werden.  
 
 

Antrag an die Urversammlung 

Der Gemeinderat hatte die Jahresrechnung 2023 an seiner Sitzung vom 30. April 2024 einstimmig ge-
nehmigt. 
 
Die Selbstfinanzierungsmarge, welche die Gemeinde ohne zusätzliche Verschuldung investieren konn-
te, betrug für das Verwaltungsjahr 2023 CHF 1'414'174.19 oder fast 24 % des betrieblichen Ertrages 
der Erfolgsrechnung 2023. Die Nettoinvestitionen 2023 über CHF 1'385'618.69 konnten somit mit eige-
nen Mitteln finanziert werden.  
 
Der Finanzierungsüberschuss der gesamten Jahresrechnung beträgt CHF 28'555.50. Im Vorschlag 
2023 ging man von einem Finanzierungsfehlbetrag von CHF 861'251.00 aus. 
 
Mit der aktuellen Steuerbelastung, mit einem Koeffizienten von 1.2 und Indexierung von 163 % ist die 
Gemeinde Baltschieder nach wie vor eine steuerfreundliche Gemeinde. Dank dem guten Jahresergeb-
nis konnte das Verwaltungsvermögen ordentlich abgeschrieben und das Eigenkapital auf über 
CHF 4.61 Millionen erhöht werden.  
 
Die Pro-Kopf-Verschuldung ist im Jahre 2023 mit CHF 1'316.00 um CHF 59.00 tiefer als im Vorjahr 
ausgefallen und wird als «mittlere Verschuldung» bezeichnet. 
  
In Anbetracht der guten Zahlen ist aber nicht ausser Acht zu lassen, dass mit einer Erhöhung der Pro-
kopf-Verschuldung im Zusammenhang mit dem «Hochwasserschutzprojekt Baltschiederbach», der 
laufenden Sanierung der Gemeindeinfrastruktur, wie Gemeinde- und Kantonsstrassen, der Kanalisati-
on oder der Trinkwasseranlagen usw. zu rechnen ist. 
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Finanzlage der Gemeinde Baltschieder auf-
grund der vorliegenden Rechnung 2023 als stabil und gesund bezeichnet werden kann. 
 
 
 
Der Urversammlung wird beantragt, der Jahresrechnung 2023 mit einem Gesamtergebnis in der Er-
folgsrechnung von CHF 590‘070.84, einem Cash-Flow von CHF 1‘414‘174.19, Nettoinvestitionen 
von CHF 1‘385‘618.69 und einem Finanzierungsüberschuss von CHF  28‘555.50 zuzustimmen. 
 
 
 
 
Baltschieder, im Mai 2024        Der Gemeinderat 
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Kurzbericht der Revisionsstelle 
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Genehmigung Nachtragskredit Hochwasserschutzprojekt 
Baltschiederbach 2.+3.Etappe 

Zusatzkredit infolge Mehr- und Zusatzkosten zur Subventionierung  
 
Die Gemeindeverantwortlichen von Baltschieder arbeiten seit der Unwetterkatastrophe aus 
dem Jahr 2000 eng mit den Kantons- und den Bundesverantwortlichen sowie den Projektinge-
nieuren zusammen, damit die Sicherheit für die Einwohner und somit für das ganze Dorf wie-
der hergestellt werden kann.  

• Genehmigter Projektkredit HWS Baltschiederbach 2.+3. Etappe 

Gestützt auf die Plangenehmigungsverfügung vom 15. Juni 2016 wurde ein Gesamtkredit 
für das Hochwasserschutzprojekt Baltschiederbach für den Abschluss der Schutz-
massnahmen der Lose 2 und 3 durch den Grossen Rat am 16. November 2017 von CHF 
17.0 Millionen beschlossen. Diese basieren auf dem genehmigten Auflageprojekt aus 
dem Jahr 2016. Der genehmigte Kredit betrug CHF 3.40 Millionen, welcher bis Ende 2024 
seine Gültigkeit hatte. 

• prognostizierte Gesamtprojektkosten per Ende Januar 2024 

Per Ende Dezember 2023 konnten die Projektverantwortlichen davon ausgehen, dass 
aufgrund des Bauvorschrittes und des Ausmassstandes per Ende Dezember 2023, dass 
infolge von Zusatzkosten Gesamtinvestition in der Höhe von CHF 22.45 Millionen be-
standen.  

Diese setzen sich aus der Abrechnung per Ende Januar 2024 aufgrund der Nachtragsan-
meldung zum Los 2 Geschiebesammler von +CHF 2‘250'000 und den neuen prognosti-
zieren Zusatzkosten für das Los 3 von +CHF 3‘200‘000 zusammen, was die Zusatzkosten 
in der Höhe von +CHF 5.45 Millionen ergaben.  

Beim Los 2 Geschiebesammler setzten sich die Zusatzkosten +CHF 2‘250'000 aus den 
drei wesentlichen Optimierungsmassnahmen am Fundationskonzeptes der Sperrenmauer, 
so dass anstelle der vorgesehenen Bohrpfähle mittels Injektionsbohrungen von 8.0 m ein 
Abdichtungsschirm über die gesamte Länge der Sperrenmauer erstellt wurde. So entstan-
den Zusatzkosten von +CHF 550‘000.-. Weiter die Überarbeitung des Auslaufbauwerkes 
mit dem vorgelagerten Vertikalrechen sowie dem Tosbecken mit Gegenschwelle und der 
anschliessenden Steilrampe zum Betrag von CHF 920‘000.-. und zu guter Letzt wurde das 
Einlaufbauwerk mittels Dolensperre anstelle eines konventionellen Stahlrechens infolge 
neuer Erfahrungen bei anderen Schutzbauten, Zusatzkosten von CHF 780‘000.-. 

Nachdem das Teilprojekt Los 3 Kantonstrassenbrückenverlängerung und Gerinneaufwei-
tung überarbeitet und der Kostenvoranschlag neu definiert wurde, stellte man fest, dass 
die geschätzten Projektkosten für das Los 3 gegenüber dem Kostenvoranschlag des Auf-
lageprojektes aus dem Jahr 2012 neu mit +CHF 3.20 Millionen abgeschätzt wurden. Die 
wesentlichen Projektanpassungen des Loses 3 mit seinen Kostenauswirkungen sind für 
die Gerinneanpassung infolge eines ökologischen Mehrwertes zwischen dem unteren 
Schutzdamm und der Kantonsstrassenbrücke bei der Zufahrt zum Geschiebesammler von 
CHF 1‘140’000.-. Das Erstellen einer provisorischen Hilfsbrücke für den einspurigen Ver-
kehr für die provisorische Umfahrung inklusive Hilfsbrücke für die temporäre Verkehrsfüh-
rung während der Bauzeit beträgt CHF 100’000.-. Bei der Optimierung im Kantonsstras-
senbrückenbereiches wurde einerseits die Absenkung der Sohle um 0.50 m und die An-
hebung der neue Kantonsstrassenbrücke um 0.70 m mit CHF 750’000.- eingerechnet. Im 
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Detail ist es die Koordination mit dem Los 6b der 3. Rhonekorrektion beim Übergang des 
unteren Baltschiederbaches von Gemeinde an den Kanton DNAGE Rhone aufgrund der 
Plangenehmigung, was aus heutiger Sicht zu Zusatzkosten von CHF 290’000.- führen. 
Beim Kantonsstrassenbau wurden neu die Anpassungsstrecken östlich und westlich des 
Baltschiederbaches von Totalen 250 m definiert, weiter musste aufgrund des Neubaus der 
Bushaltestelle Kreuzmatte Richtung Visp, die Bushaltestelle neu als behindertengerechte 
Bushaltestelle gemäss der neuen Normgebung projektiert und realisiert werden. Dies zu-
sammen führt zu Zusatzkosten von Totalen CHF 810’000.-. Der Gemeinderat stellt den 
Antrag bei der Dienststelle für Mobilität, dass ab dem Baltschiederbach bis zum Frauen-
wang auf der Nordseite der Kantonsstrasse östlich Baltschiederbach ein neuer Gehweg 
mit einer Kostenbeteiligung von CHF 100’000.- erstellt werden soll. Die Restkosten wer-
den über eine separate Kostenstelle des Kantons DFM über einen Neubau Trottoir inner-
orts subventioniert. Zu guter Letzt fällt, Stand heute, eine Teuerung von CHF 385’000.- 
gegenüber dem Erstellen des Auflageprojektes aus dem Jahr 2012 an. Somit entstanden 
beim Los 3 Zusatzkosten von Totalen CHF 5'585'479. Gemäss dem Auflageprojekt wur-
den CHF 2.40 Millionen für das Los 3 abgeschätzt. Dies führt zu Zusatzkosten von CHF 
3.20 Millionen. 

Zusammengefasst bestehend gemäss den aktuellem Projektkenntnissen und unter Vor-
behalt weiterer Projektänderungen bestehen Zusatzkosten gegenüber dem Auflageprojekt 
aus dem Jahr 2013 für das Los 2 von CHF 2.25 Mio. im Jahr 2021 plus aus Sicht Ende 
2023 von CHF 3.20 Mio. für das Los 3 aus der Überarbeitung des Bauprojektes 2023.  

Die neue prognostizierte Gesamtsumme für die Planungs- und Realisierungsarbeiten bis 
zum Abschluss des Hochwasserschutzprojektes 2. und 3. Etappe beträgt neu CHF 22.45 
Mio. inklusive Mehrwertsteuer. 

Somit ergeben sich aus heutiger Sicht Total Gesamtprojektkosten für das Projekt HWS 
Baltschiederbach (mit anrechenbaren Kosten) von CHF 22’450'000 gegenüber dem Ko-
stenvoranschlag des Auflageprojekt aus dem Jahr 2012 von CHF 17‘000‘000. Dies erga-
ben Mehrkosten aus dem Los 2 und 3 von +CHF 5’450'000.  

Die Kosten werden zu 80 % von Bund und Kanton subventioniert! Die Gesamtrestkosten 
für die Gemeinde Baltschieder (Stand 01/2024) beträgt neu CHF 4’500'000. Der Anteil 
gemäss dem Urversammlungsbeschluss aus dem Jahr 2017 betrug CHF 3’400'000. Somit 
muss ein Zusatzkredit durch die Urversammlung von CHF 1'100’000.- beantragt werden.  

Ebenfalls muss der gemäss dem Urversammlungsentscheid aus dem Jahr 2017, welcher 
einen Kreditgewährung bis Ende 2024 vorsah, neu per Ende 2026 verlängert werden. 
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Genehmigung der Abänderung des Feuerwehrreglements 

Die Feuerwehr Lalden hat eine Fusionsanfrage an die Feuerwehr Region Visp gestellt, 
wonach die bestehende Feuerwehr Lalden in die Stützpunktfeuerwehr der Region Visp in-
tegriert werden soll. An der interkommunalen Feuerkommissionssitzung vom 18. August 
2023 wurde entschieden, dass dem Begehren zugestimmt werden könne, wenn die not-
wendigen Voraussetzungen erfüllt werden. Es ging darum, dass eine Feuerwehr Lalden 
fahrzeugtechnisch und ausrüstungsmässig auf dem ähnlichen Stand ist. 

Die Gemeinde Lalden hat den Bedingungen per 22. September 2023 zugestimmt. 

Auf Grundlage der Vereinbarung zwischen den Gemeinden bei der letzten Feuerwehrfusi-
on wurde eine entsprechende Vereinbarung für die Fusion mit der Feuerwehr Lalden erar-
beitet. Der Gemeinderat von Baltschieder hat der Fusion mit Beschluss vom 13. Dezem-
ber 2023 zugestimmt. Die Fusion per 1. Januar 2024 führt mitunter dazu, dass die beste-
henden Reglemente angepasst werden müssen. Es geht primär um formelle Berechtigun-
gen, so dass die Feuerwehr Lalden auch explizit erwähnt wird.  

Der Gemeinderat von Baltschieder hat das überarbeitete Organisationsreglement und 
Feuerwehrreglement inkl. Anhängen an seiner Sitzung vom 17. April 2024 genehmigt. Das 
Feuerwehrreglement ist ebenfalls der Urversammlung zur Genehmigung vorzulegen. Das 
Reglement liegt während der Auflagefrist in der Gemeindekanzlei öffentlich auf und wird 
ebenfalls auf der Homepage veröffentlicht.  

Bei der Annahme der Abänderungen ist das Reglement noch dem Staatsrat zur Homo-
logation zu unterbreiten. 
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Protokoll der Urversammlung vom 12. Dezember 2023 

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler 

Der Gemeindepräsident René Abgottspon eröffnet um 19:00 Uhr die ordentliche Budgeturversamm-
lung 2024 der Einwohnergemeinde von Baltschieder. Der Vorsitzende begrüsst 31 Einwohnerinnen 
und Einwohner und dankt allen Anwesenden für das Erscheinen.  

Gemäss dem Gemeinderatsbeschluss vom 19. Oktober 2023 werden an der ordentlichen Urversamm-
lung folgende Traktanden behandelt: 

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler 

2. Genehmigung Protokoll der Urversammlung vom 30. Mai 2023  

3. Beschlussfassung der Steuergrundlagen 2024 

4. Beschlussfassung Budget Erfolgs- und Investitionsrechnung 2024  

5. Kenntnisnahme Finanzplan 2025 bis 2028  

6. Gemeindeinformationen 

7. Verschiedenes 

Das Budget 2024 der Gemeinde Baltschieder wurde durch den Gemeinderat erstellt. Die offizielle Ein-
ladung zur Urversammlung wurde im Amtsblatt vom 17. November 2023 publiziert. Die Unterlagen so-
wie das Protokoll der letzten Urversammlung lagen während der gesetzlichen Frist von 20 Tagen vor 
der Urversammlung ab dem 20. November 2023 während den Schalteröffnungszeiten öffentlich auf 
und war unter www.baltschieder.ch auf der Homepage der Gemeindeverwaltung zur Einsicht aufge-
schaltet.  

Als Stimmenzähler wurden die Herren Walter Sommer und Jean-Pierre Millius vorgeschlagen und von 
der Urversammlung bestätigt. 

Die Traktandenliste wurde von den Urversammlungsteilnehmern zur Kenntnis genommen. Es wurden 
keine zusätzlichen Traktanden durch die Anwesenden gestellt. Die Traktandenliste wurde einstimmig 
und ohne Bemerkungen genehmigt. Es kann somit nur über die traktandierten Geschäfte abgestimmt 
und/oder entschieden werden.  

Genehmigung Traktandenliste: 

Resultat: Ja: 31 Nein: 0 Enthaltungen: 0 

2. Genehmigung Protokoll der Urversammlung vom 30. Mai 2023 

Das Protokoll lag während der gesetzlichen Frist ab dem 20. November 2023 im Gemeindebüro öffent-
lich auf und wurde mit der Urversammlungseinladung an alle Haushalte verschickt. Das Protokoll wird 
durch den Vorsitzenden, den Urversammlungsteilnehmer zur Diskussion und anschliessend zur Ge-
nehmigung vorgelegt.  

Zum Protokoll liegen keine Fragen und Ergänzungen vor.  

Genehmigung Urversammlungsprotokoll: 

Resultat: Ja: 31 Nein: 0 Enthaltungen: 0 
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3. Beschlussfassung der Steuergrundlagen 2024 

In Anwendung des Artikels 232 des Steuergesetzes hatte der Gemeinderat den Besteuerungsbe-
schluss für das Jahr 2024 wie folgt gefasst:  

1. Auf die in Art. 178 und 179 des Steuergesetzes vorgesehenen Steuersätze ist der Koeffizient 
1.2 wie bis anhin anzuwenden.  

2. Die Kopfsteuer wird unverändert auf CHF 15.00 festgesetzt.  

3. Die Hundesteuer wird auf unverändert CHF 150.00 festgesetzt.  

4. Zinssätze 2024 

• Verzugszins 3.5 %  

• Rückerstattungszins 3.5 %  

• Negativer Ausgleichszins 3.5 %, allgemeine Fälligkeit per 31. März  

• Vergütungszins Vorauszahlungen 0.0 %  

5. Die Gemeindesteuern 2024 werden in 5 Raten bezogen. Die Fälligkeit wurde wie folgt festgelegt:  

• 1. Rate: 10. Februar 

• 2. Rate: 10. April 

• 3. Rate: 10. Juni 

• 4. Rate: 10. August 

• 5. Rate: 10. Oktober, zahlbar jeweils innert 30 Tagen ab deren Fälligkeit.  

6. Die bis und mit 2024 kumulierte Indexierung der Gemeindesteuern (Art. 178 Abs. 5 + 6) wurde 

auf 163 festgesetzt.  

Die nächste Indexanpassung erfolgt, sobald die Jahresteuerung die Schwelle von 168.53 % erreicht. 
Die Teuerung belief sich per 1. September 2023 auf 168.2 %. Für die Zukunft ist damit zu rechnen, 
dass für das Steuerjahr 2025 der Index erhöht wird.  

Der Urversammlung werden die Besteuerungsbeschlüsse 2024 zur Genehmigung vorgelegt.  

Genehmigung Besteuerungsbeschlüsse: 

Resultat: Ja: 31 Nein: 0 Enthaltungen: 0 

4. Beschlussfassung Budget Erfolgs- und Investitionsrechnung 2024 

Budget 2024 – Gesamtüberblick / Allgemeines zum Budget 2024 

Die Details zu den einzelnen Konti und Positionen des Budgets 2024 konnten, während 20 Tage auf 
der Gemeindekanzlei ab dem 20. November 2023 öffentlich eingesehen werden. Der Vorsitzende be-
schränkte sich bei seinen Ausführungen auf die zusammengefassten Details. 

Die Sektion Gemeindefinanzen des Finanzdepartementes des Kantons Wallis hatte die Gemeinden im 
Informationsschreiben Nr. 66M/2023 und 67M/2023 über die Erstellung des Budgets 2024 informiert. 
Die vom Staatsrat sowie der einzelnen Leistungsempfänger vorgegebenen Parameter für das Budget 
2024 flossen ins vorliegende Budget der Gemeinde Baltschieder ein. 

Bei der Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen erwartet der Kanton, im Ver-
gleich zur Rechnung 2022, eine Zunahme von 1.3 %. Für dieselbe Zeitperiode ist bei der Ertrags- und 
Kapitalsteuer der juristischen Personen einen Rückgang von 0.5 % zu erwarten. 

Die prognostizierten Steuereinnahmen der Gemeinde Baltschieder basieren auf der Simulation der 
kantonalen Steuerverwaltung mit dem neuen Index von 163 %, welcher als Grundlage der definitiven 
Besteuerung 2020 angewendet wurde. Ebenfalls zählten interne Statistiken über die Steuereinnahmen 
in den letzten Jahren zur Berechnungsgrundlage.  
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Überblick der Erfolgs- und Investitionsrechnung 2024 

Das Budget 2024 der Gemeinde Baltschieder präsentiert im Hinblick auf die Grundlagen ein zufrieden-
stellendes Ergebnis. Gegenüber dem Budget 2023 konnte der Cash-Flow mit CHF 983'585 auf einem 
ansprechbaren Niveau gehalten werden und liegt nur um CHF 20'836 höher als im Budget 2023. Die 
Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 2'267’000, was zu einem Finanzierungsfehlbetrag von 
CHF 1'283’415 und zu einer weiteren Zunahme der Verschuldung führen wird. 

Bedingt durch die Einführung des neuen Rechnungslegungsmodells HRM2 und den damit verbunden 
neuen Abschreibungsvorgaben seitens des Kantons sowie eines eher bescheidenen Cash-Flows, 
schliesst die Erfolgsrechnung im Gesamtergebnis mit einem knappen Ertragsüberschuss von 
CHF 4'985 ab. 

Die Investitionen 2024 bewegen sich weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Dies hat, wie schon in 
den Vorjahren, einen direkten Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz Baltschiederbach. Erneut 
werden im Jahr 2024 über CHF 5.670 Millionen Bruttoinvestitionen vorgenommen. Dementsprechend 
belaufen sich die Investitionssumme auf Netto CHF 2.267 Millionen.  

Zusammengefasst ergibt dies folgende Übersicht: 

 

Erfolgsrechnung Budget 2024, gestufter Ausweis 

Zusammen mit der Einführung des neuen Rechnungslegungsmodell HRM2, wurde neu der gestufte 
Ausweis der Erfolgsrechnung verlangt und somit eingeführt.  

Das Budget der Erfolgsrechnung 2024 weist einen Aufwand von CHF 5'362’035 gegenüber einem Er-
trag von CHF 5'389'353 auf. Dies führt zu einem Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit von +CHF 27’318. 
Das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung setzt sich einerseits aus dem Ergebnis aus betrieblicher 
Tätigkeit von +CHF 27'318, andererseits aus dem Ergebnis aus Finanzierung von -CHF 22’333 zu-
sammen und beläuft sich auf ein operatives Ergebnis von +CHF 4’985. Beim ausserordentlichen Er-
gebnis sind keine Werte enthalten. 

Im Vergleich mit dem Budget 2023 wird eine Zunahme des betrieblichen Aufwandes von +CHF 40’695 
und eine Zunahme des Ertrages von +CHF 105’951 festgestellt. Gegenüber der Rechnung 2022 sieht 
das Budget 2024 vor, dass der betriebliche Minderaufwand -CHF 175’422 beträgt und der Ertrag sich 
um -CHF 332'701 verringert. Hier ist klar auf die Kürzung des interkommunalen Finanzausgleichs um -
CHF 95'000 hingewiesen, welche somit im Budget 2024 fehlen und in anderen Positionen kompensiert 
wurden. 
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Erfolgsrechnung nach Funktionen 

Die Erfolgsrechnung nach Funktionen «Aufwand» zeigt die für die Gemeinde Baltschieder typische 
Kostenverteilungen nach Funktionen. Die Kostenverteilung deckt sich auch mehrheitlich mit dem 
Durchschnitt der Kostenverteilung 2021 sämtlicher Walliser Gemeinden. Die grösste Abweichung ist in 
der Bildung ersichtlich, in dem die Gemeinde Baltschieder hier ca. +10% mehr Aufwand verzeichnet als 
der Durchschnitt der Walliser Gemeinden. Die Funktionen «Allgemeine Verwaltung», «Bildung», «So-
ziale Sicherheit», «Verkehr und Nachrichtenübermittlung» sowie «Finanzen und Steuern» machen 
rund drei Viertel der Gesamtkosten aus. In der Funktion «Bildung» ist der grösste Kostentreiber die 
Beteiligung an der Lehrerbesoldung. In der Funktion «Finanzen und Steuern» sind es vor allem die 
Abschreibungen, welche massgebend sind.  

Bei der Erfolgsrechnung nach Funktionen «Ertrag» zeigt sich die Abhängigkeit der Gemeinde Balt-
schieder noch deutlicher. Knapp 80 % der Einnahmen entfallen auf die Finanzen und Steuern. Der 
Durchschnitt des Jahres 2021 aller Walliser Gemeinden betrug 67.2 %. In dieser Budgetposition sind 
ebenfalls der interkommunale Finanzausgleich von CHF 795’453 sowie die Abgeltung «Einbusse Was-
serkraftnutzung Baltschiedertal» von CHF 85'000 enthalten. Durch den Rückgang des Finanzausglei-
ches im Jahr 2024 um -CHF 95'000, wird sich dieser Anteil gegenüber dem Budget 2023 um -0.5 % 
verschlechtern. 

Die wichtigsten Einnahmequellen für die Gemeinde Baltschieder neben den Steuern, ist der Wasser-
verkauf an die Gemeinde Visp, der Energieverkauf an die VED sowie der interkommunale Finanzaus-
gleich. Allein diese drei Positionen bilden 24.5 % des Gesamtertrages. Dieser Prozentsatz konnte nur 
gehalten werden, indem für den Energie- und Wasserverkauf 2024 aufgrund der effektiven Zahlen des 
Jahres 2023 etwas höher budgetiert werden konnte. 

Bei der Erfolgsrechnung nach Sachgruppen «Aufwand» fallen 41.8 % des Aufwandes auf den 
Transferaufwand. In diesem Aufwand sind Ausgaben enthalten wie: 

 

− Schulgeld Orientierungsschule / Schuldirektion Orientierungsschule  
− Beteiligung Lehrerbesoldung Primar- / Orientierungsschule  

− Finanzierung der Sozialsysteme 

− Entschädigungen an Gemeinwesen (u.a. Kehrichtabfuhr und Verbrennung) 
− Beteiligung für den Betrieb der Alters- und Pflegeheime 

− Unterhalt kantonales Strassennetz 

− Beteiligung Regionalverkehr 
− Beiträge APH/SMZO/Pfarrei/Kindertagesbetreuung 

− Steuern auf überbaute Grundstücke 
− etc. 

Auf rund 20 % des Aufwandes kommt der Personalaufwand zu stehen. Der Durchschnittwert 2021 aller 
Walliser Gemeinde betrug hier 22.6%. Dieser versteht sich inklusive der gesamten Sozialleistungen 
des Arbeitgebers. Der Aufwand gegenüber dem Budget 2023 erhöhte sich um +CHF 38'780. Hier wur-
den erhöhte Reinigungskosten der Gemeindelokalitäten und jährliche Lohnanpassungen berücksich-
tigt. 

Der Sach- und übriger Betriebsaufwand beinhalten die Positionen wie Material- und Warenaufwand, 
nicht aktivierbare Anlagen, wie Ausgaben mit Investitionscharakter unter CHF 25‘000, die Ver- und 
Entsorgung von Liegenschaften im Verwaltungsvermögen, Dienstleistungen und Honorare, baulicher 
und betrieblicher Unterhalt, Unterhalt von Mobilien und immateriellen Anlagen, Mieten und Benüt-
zungskosten sowie Spesenentschädigungen. Mit CHF 1.009 Millionen erreicht der Sach- und Betriebs-
aufwand einen Anteil von 18.4 % am gesamten Aufwand und konnte gegenüber dem Budget 2023 um 
3.3% gekürzt werden.  

Wie aus der Erfolgsrechnung nach Sachgruppen «Ertrag» zu entnehmen ist, betrifft über 61 % des 
gesamten Ertrages den Fiskalertrag, d.h. die Steuern. Der Durchschnitt 2021 aller Walliser Gemeinden 
betrug 60.4 % Darin enthalten sind die direkten Steuern der natürlichen Personen, wie Einkommen-, 
Vermögens-, Quellen- und Kopfsteuern sowie die direkten Steuern der juristischen Personen, wie die 
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Gewinn- und Kapitalsteuern. Ebenso zum Fiskalertrag gehören die übrigen direkten Steuern, wie die 
Grundstücksteuer, Vermögensgewinn-, Erbschafts- und Schenkungssteuer. Ergänzt wird der Fiskaler-
trag mit der Hundesteuer.  

Der Transferertrag sank gegenüber dem Budget 2023 von 19.8 % auf 16.9 % des Ertrages. Hier 
schlägt sich der Rückgang von -CHF 95'000 des interkommunalen Finanzausgleiches am deutlichsten 
nieder.  

Investitionsrechnung Budget 2024 
Investitionsrechnung nach Funktionen und Sachgruppen  

Die Investitionsrechnung 2024 weist für die geplanten 30 Projekte Bruttoinvestitionen von CHF 5.670 
Millionen auf. An Subventionen und Beiträgen Dritter werden CHF 3.403 Millionen unter anderem die 
Bundes- und Kantonssubventionen zum Hochwasserschutz Baltschiederbach der Investitionsrechnung 
wieder gutgeschrieben. Somit betragen die Nettoinvestitionen für das Jahr 2024 CHF 2.267 Millionen.  

Schwerpunkte der Investitionen 2024 bildet wieder das «Hochwasserschutzprojekt Baltschiederbach» 
mit einer Nettoinvestition von CHF 800’000. Weitere grosse Investitionen entfallen auf die «Instandset-
zung der Gemeindestrasse Bachweg» mit CHF 280'000 und die geplante «Umstellung der IT-
Infrastruktur auf iCloud» von CHF 90'000. Speziell zu erwähnen ist der geplante Bodenkauf in der Ge-
werbezone für zukünftige Gemeindebedürfnisse im Brand über CHF 170'000. 

Überblick Finanzkennzahlen 2024 

Die Umstellung auf das System HRM2 hatte zur Folge, dass für die Finanzkennzahlen eine andere 
Berechnungsgrundlage angewendet wurde. Vor allem die Finanzkennzahl «Nettoschuld pro Einwoh-
ner» wird neu nach schweizerischem Standard festgelegt und damit einer grösseren Gewichtigkeit 
beurteilt. Die Nettoschuld pro Einwohner beläuft sich gemäss dem Budget 2024 auf CHF 2'847, was 
nach den neuen Berechnungsrichtlinien einer «hohe Verschuldung» entspricht. Diese Verschlechte-
rung war absehbar. Dies infolge der hohen Bautätigkeiten beim Hochwasserschutz Baltschiederbach 
und der damit verbundenen Zunahme der Verschuldung. 

Eine generelle Verschlechterung der Finanzkennzahlen ist ebenfalls auf die strengere Beurteilung und 
grössere Gewichtung im HRM2 System analog der Nettoverschuldung zurückzuführen.  

Der Gemeinderat hat das Budget 2024 an seiner Sitzung vom 19. Oktober 2023 einstimmig genehmigt. 
Der Urversammlung wird beantragt dem Budget 2024 mit einem Gesamtergebnis in der Erfolgsrech-
nung von +CHF 4’985, einem Cash-Flow von +CHF 983’585, Nettoinvestitionen von CHF 2'267’000 
und einem Finanzierungsfehlbetrag von -CHF 1'283’415 zuzustimmen. 

Die kumulierte Indexierung gemäss Art. 178 Abs. 5 und 6 des Steuergesetzes (StG) vom 10. März 
1976 der Gemeindesteuern 2024 wird auf 163 % festgesetzt, der Koeffizient verbleibt bei 1.2. 

Genehmigung Investitionskennzahlen: 

Resultat: Ja: 31 Nein: 0 Enthaltungen: 0 
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Kenntnisnahme Finanzplan 2025 bis 2028 

Die Finanzplanung 2025 bis 2028 der Gemeinde Baltschieder ist mit einigen Ungewissheiten verbun-
den und somit auch mit Vorsicht zu geniessen. Zu berücksichtigen ist das Bevölkerungswachstum, die 
volkswirtschaftlichen Veränderungen sowie der Investitionsbedarf, um nur einige Faktoren zu erwäh-
nen. Dennoch hat sich die Finanzplanung in der Vergangenheit als ein wichtiges Führungsinstrument 
erwiesen. Entlastungsprogramme von Bund und Kanton, die anhaltende Tendenz auf Bundes- und 
Kantonsebene Steuern zu senken, dies zugunsten von Familien-, Wirtschaft- und Steuerreformen, der 
AHV-Finanzierung STAF sowie die stetig zunehmende Aufgabenteilung zwischen Bund, Kanton und 
Gemeinden, haben ungenaue Kosten zur Folge und werden die Finanzlage der Gemeinde Baltschie-
der in Zukunft wesentlich weiter mitbestimmen. Nicht zu vergessen war der ungewisse Ausgang der 
Fusionsabstimmung der Gemeinden Baltschieder, Eggerberg und Visp vom 26. November 2023, da 
das Budget 2024 vor der Fusionsabstimmung unabhängig vom Ausgang der Abstimmung erstellt wur-
de. 

Die Schwankungsbreite der Finanzplanung nimmt im Verlauf der Jahre immer mehr zu. Wie erwähnt, 
könnte es zu einer Indexanpassung für das Steuerjahr 2025 kommen. Dies ist jedoch in der vorliegen-
den Finanzplanung nicht berücksichtigt worden. Ebenfalls wird weiter mit einem Steuerkoeffizienten 
von 1.2 gerechnet. Beim Sach- und übriger Betriebsaufwand muss das Ziel sein, die Kosten auf dem 
heutigen Niveau einzudämmen. Durch die vom Gemeinderat festgelegte Aktivierungsgrenze von CHF 
25'000 pro Objekt respektive Projekt, besteht allerdings eine gewisse Schwankungsbreite. Der Finanz-
aufwand wird sich gegenüber dem heutigen Stand etwas anheben. Bei den auslaufenden Kreditverträ-
gen kann wegen der grossen Volatilität nicht gesagt werden, zu welchen Konditionen diese in der Zu-
kunft refinanziert werden müssen. Demgegenüber wird sich die Schuld in Bezug auf den Hochwasser-
schutz Baltschiederbach erhöhen. Beim Transferertrag gehen wir davon aus, dass die Gemeinde Balt-
schieder in den Finanzplanungsjahren einen sinkenden Betrag aus dem interkommunalen Finanzaus-
gleich erhalten wird. 

Die Finanzplanung ab 2025 bis 2028 zeigt auf, dass sich der Cash-Flow, welcher sich die sogenannte 
Selbstfinanzierungsmarge in Zukunft deutlich unter CHF 1.0 Millionen einpendeln wird. Ein Cash-Flow 
von CHF 1.0 Millionen ist für Gemeinde Baltschieder absolut notwendig, um die bestehende Basisinf-
rastruktur auf einem guten und soliden Niveau zu halten bzw. diese zu erneuern. Jedoch auch um wei-
tere Investitionen zu tätigen, welche bei einem weiteren Einwohnerwachstum für die Weiterentwicklung 
des Dorfes und einer zukunftsorientierten Entwicklung von Baltschieder von Bedeutung sind.  

Die Finanzplanung 2025 bis 2028 weist folgende Kennzahlen auf:  

in CHF 2024 Budget 2025 FIPLA 2026 FIPLA 2027 FIPLA 2028 FIPLA

Ergebnis Erfolgsrechnung 4'985.00         -179'715.00   -198'519.00   -218'056.00   -238'346.00   

Cash-Flow 983'585.00     918'885.00    900'081.00    880'544.00    860'254.00    

Nettoinvestitionen 2'267'000.00  1'915'000.00 582'000.00    847'000.00    797'000.00    

Finanzierungsüberschuss 318'081.00    33'544.00      63'254.00      

Finanzierungsfehlbetrag 1'283'415.00  996'115.00    

Bilanzüberschuss 3'385'194.00  3'205'480.00 3'006'961.00  2'788'905.00  2'550'559.00   

Basis der Finanzplanung bildet das Budget 2024 und das Informationsschreiben Nr. 66M/2023 und 
67M/2023 von der Sektion Gemeindefinanzen, Departement für Finanzen und Institutionen des Kan-
tons Wallis. 

„Der Gemeinderat erstellt für die Dauer von mindestens vier Jahren eine Finanzplanung, welcher er der 
Urversammlung oder dem Generalrat zur Kenntnis bringt. Diese Finanzplanung gibt einen Überblick 
über die voraussichtliche Entwicklung der Einnahmen und der laufenden Ausgaben, der Investitionen, 
sowie des Vermögens und der Verschuldung.“ (Art. 79 GemG). 

Die Urversammlung nimmt Kenntnis der Finanzplanung 2025 bis 2028. 
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5. Gemeindeinformationen aus den Ressorts 

Baugesuche 2023 

Der Vizepräsident Fabian Williner präsentiert eine Übersicht der eingegangenen Baugesuche per Ende 
November 2023. Auffallend ist dabei, dass weiterhin eine rege Bautätigkeit im Bereich der erneuerba-
ren Energien stattfindet. So sind beispielsweise 13 Gesuche für die Errichtung von Solar- und/oder 
Photovoltaikanlagen oder 5 Gesuche zum Ersatz eines alten Heizsystems eingegangen. Die Gesuche 
für den Neubau von Einfamilien- oder Mehrfamilienhäusern waren im Jahr 2023 überschaubar. 

Stützpunktfeuerwehr Region Visp 

Derzeit besteht der Stützpunktfeuerwehr Region Visp die Feuerwehren der Gemeinden Ausserberg, 
Baltschieder, Eggerberg und Visp zur Stützpunktfeuerwehr Region Visp. Die Feuerwehr der Gemeinde 
Lalden hatte eine Anfrage zur Integration in die Stützpunktfeuerwehr Region Visp gestellt. Die inter-
kommunale Feuerwehrkommission ist für eine Fusion offen, insofern die Feuerwehr Lalden diverse 
Voraussetzungen (beispielsweise in Bezug auf Material, Mannschaftstransport, etc.) erfüllen. Die Feu-
erwehr der Gemeinde Lalden erfüllt diese Voraussetzungen, weshalb sich die Feuerwehrkommission 
für eine Fusion ausgesprochen hatte. Derzeit werden die Gemeinderäte der vier Gemeinden über die 
Aufnahme der Feuerwehr Lalden in die Stützpunktfeuerwehr Region Visp befinden. Die Fusion würde 
per 1. Januar 2024 realisiert. 

Die Kosten für die Stützpunktfeuerwehr Region Visp betragen pro Gemeinde CHF 55.00 pro Einwoh-
ner. Diese werden aufgrund der Neuschaffung der Stelle «Materialwart» sowie infolge Anpassungen 
beim Sold der Feuerwehrleute ab dem Jahr 2024 auf neu CHF 65.00 pro Einwohner je Gemeinde stei-
gen. 

Ausblick Projekte 2024 

Der Vizepräsident erläutert, dass die Zwischengefahrenkarte Hochwasser Baltschiederbach gemäss 
Auskunft des Kantons erst nach Abschluss der Bauarbeiten des Los 2 Geschiebesammler öffentlich 
aufgelegt werden darf. Die öffentliche Auflage dürfte im ersten Quartal des Jahres 2023 erfolgen. 

Die Gemeindeverwaltung musste durch ein spezialisiertes Büro die erhaltenswerten Bauten inventari-
sieren, klassieren und unter Schutz stellen. Der Gemeinderat hatte im August 2023 die ausgearbeite-
ten Objektblätter zur Validierung der zuständigen Dienststelle Raumplanung zugestellt. Diese hatte 
eine Rückmeldung bis Ende Dezember 2023 den Gemeindeverantwortlichen in Aussicht gestellt. An-
schliessend wird der Gemeinderat im Frühjahr 2024 das Inventar genehmigen und öffentlich auflegen. 

Schliesslich wird der neu geschaffene Gemeindeverband REVO, Abkürzung für Recycling Entsorgung 
Verwertung Oberwallis ab 1. April 2024 die Oberwalliser Gemeinden angehen und für jede einzelne 
Gemeinde geeignete Konzepte zur Abfallbewirtschaftung erarbeiten. 

Der Gemeinderat prüft derzeit mögliche alternative Plätze, an welche die Sammelstelle im Dorf ver-
schoben werden könnte. Aufgrund des Lärms drängt sich ein Ort in der Gewerbezone auf. Die Ge-
meinde hat für einen allfälligen Bodenerwerb einen Betrag budgetiert.  

Primarschule Baltschieder 

Aktuell erfolgt die Planung der Schulorganisation des Schuljahres 2024/2025.  

Kooperation Ausserberg 

Seit Anfang des Schuljahres 2023/2024 besuchen 13 Schülerinnen und Schüler der Gemeinde 
Ausserberg die Stufen 7H und 8H der Primarschule von Baltschieder. Durch diese Zusammenarbeit 
wurde eine bessere Klassenkonstellation für die gesamte Primarschule von Baltschieder möglich. 
Nachdem die Kooperation seit einem halben Jahr angelaufen ist, kann ein positives Fazit gezogen 
werden. Die Schülerinnen und Schüler haben sich gut und konnten somit auch in den Schulbetrieb gut 
integriert werden. 

Vizepräsident Fabian Williner  

Gemeinderätin Manuela Tscherrig-Wenger 
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ICT Projekt Schulen Region Visp 

Der Einführungsprozess des ICT-Projektes wurde abgeschlossen. Alle Schulklassen wurden entspre-
chend der vorgesehenen Dotation mit den Geräten ausgestattet. Nach Evaluation der Gespräche mit 
Lehrpersonen und den Schulkindern, kann ein positives Fazit aus dem ICT-Projekt gezogen werden. 
Die Projektgruppe ICT der Schulregion Visp ist weiterhin im Einsatz. Diese bieten nicht nur technische 
Unterstützung, sondern streben ebenfalls eine stetige Weiterentwicklung des Projektes an, indem lau-
fend neue Applikationen geprüft werden. 

Schulgartenprojekt Primarschule Baltschieder 

Aufgrund von Mutterschaft konnte Frau Imboden Rachel von Gartenmensch das Schulgartenprojekt 
nicht weiter begleiten. Es wurde eine andere Anlaufstelle gefunden, welche für das Schulgartenprojekt 
für die Zukunft gewonnen werden konnte. Die Kosten für das Schulgartenprojekt wurden wiederum in 
der laufenden Rechnung des Budgets 2024 integriert. Da es für viele Kinder der Primarschule Balt-
schieder die Möglichkeiten bietet, im Garten etwas selbständig zu erarbeiten, möchte der Gemeinderat 
aufgrund der positiven Entwicklung das Schulgartenprojekt gerne weiterführen.  

Betreuungsangebot ABES und Sandchruglä 

Das Betreuungsteam Sandchruglä besteht mittlerweile aus drei Mitarbeiterinnen. Der Stundenbedarf 
kann mit diesen drei Personen im Normalbetrieb abgedeckt werden. Es hat sich in der Vergangenheit 
die Situationen ergeben, dass aufgrund eines Ausfalles einer Betreuerin durch Unfall oder Krankheit 
das Team an ihre Kapazitätsgrenze gelangt ist. Zudem wurde zu Beginn des Schuljahres 2023/2024 
neu mit der Ferienbetreuung während den Ferien gestartet. Um keine überraschenden Ausfälle zu ris-
kieren und um die Betreuung zu garantieren, hatte der Gemeinderat beschlossen, eine zusätzliche 
Aushilfe anzustellen, auf welche bei Ausfällen zurückgegriffen werden kann. Per 1. September 2023 
konnte Frau Nanett Rosemann angestellt werden. 
 
Ein Rückblick auf die Anmeldungen beziehungsweise die zu betreuende Kinder beim Angebot Vor-, 
Nachschulbetreuung sowie Mittagstisch der Sandchruglä, zeigen eine steigende Nachfrage. Es zeigt 
sich heute folgende Zahlen: 

Jahr 2019: 16 Kinder Jahr 2021: 23 Kinder Jahr 2022: 29 Kinder Jahr 2023: 35 Kinder 

Kulturkommission 

Im April 2024 findet die Bilderausstellung von Herr Marcel Hischier im Begegnungsraum statt. Aufgrund 
von Terminkonflikten wurde diese Ausstellung von diesem Jahr auf das Jahr 2024 verschoben. Weitere 
Informationen dazu werden folgen.  

 

Hochwasserschutzprojekt «oberer Hofkanal» 

Das Hochwasserschutzprojekt bringt eine Verbesserung der Hochwassersicherheit bezüglich der Er-
eignisse aus dem Lowigraben entlang der Bauzone mit sich. Die blaue Gefahrenzone südlich der Ein-
mündung in den Hofkanal könnte eliminiert werden. Nach der Realisierung können die Gefahrenzonen 
auf gelb respektive gelb/weiss abgemindert werden. Das Hochwasserschutzprojekt würde es erlauben, 
den Hofkanal ökologisch aufzuwerten und das Gerinne naturnaher zu gestalten. Der maschinelle Un-
terhalt des Gerinnes für die Gemeinde wird erleichtert. Der Gemeinderat konnte sich aus folgenden 
Varianten für die Bestvariante entscheiden: Bei Variante A beträgt die Subventionierung gemäss kan-
tonalem Gesetz für Wasserbau von Bund und Kanton 65 %. Bei der Variante B wird einen partizipati-
ven Prozess im Projekt garantiert. Hier beträgt der Zuschuss von Bund und Kanton 70 %. Bei der Vari-
ante C wird dann noch der ganze Gewässerraum in die Gerinnemodellierung miteinbezogen. Hier be-
trägt die Subventionierung für das Projekt 80 % von Bund und Kanton infolge der ökologischen Aufwer-
tung. Aus diesen Gründen hatte sich der Gemeinderat für die Variante C im Mitwirkungsverfahren der 
Anwohner entschieden. 

Gemeinderat Arno Brantschen 
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Einige Projektmeilensteine zum Ablauf: 

- 31.01.2024 Bereinigung Massnahmen inkl. Prüfung Varianten aus Partizipation 

- 29.02.2023 Dossier Vorprojekt für Vernehmlassung an die kantonale Dienststelle 

- 31.08.2024 Übernahme Bestvariante inkl. detaillierte Ausarbeitung / Anpassungen 

- 31.10.2024 Validierung Gemeinden / Technische Validierung Kanton 

- 30.06.2025 öffentliche Auflage / anschliessend Plangenehmigungsverfahren 

- Herbst 2025 Submission / Vergabe Bauarbeiten / Bauarbeiten  

 

Erneuerung Fassung Wässerwasser Undra 

Die Wasserfassungen im Baltschiedertal Undra und Laldneri müssten erneuert werden. In Zukunft wird 
aus den zwei Fassungen eine Fassung erstellt, da dies für eine Subventionierung die Vorgaben des 
Kantons und Bundes gilt. 
 
Durch die Erneuerung der Fassung Undra wird das maximale Fassungsvermögen neu 220 Liter pro 
Sekunde betragen. Bisher lieferten die zwei Wasserleiten Laldneri 100 Liter pro Sekunde und Undra 
100 Liter pro Sekunde. Für die Gemeinde Baltschieder beträgt der Wasserbezug für die Wyngartneri 
wie bisher 40 Liter pro Sekunde. 
 
Die Projektkosten belaufen sich auf CHF 435'000. Davon werden 35 % der Kosten nämlich 
CHF 152'250 durch den Bund subventioniert. 37.6 % und somit CHF 163'560 der Kosten übernimmt 
der Kanton. Die restlichen 27.4 % und somit CHF 119'190.00 gehen zu Lasten der Gemeinden 
Ausserberg, Eggerberg, Baltschieder, Lalden und Visp. Für die Gemeinde Baltschieder entfallen Ko-
sten von 8.7 % mit einem Betrag von CHF 43‘874.00.  

Raumplanung – Ortsplanungsrevision 

Die Entwürfe zum neuen Zonennutzungsplan und Bau- und Zonenreglement wurden fertiggestellt. 
Nachdem die öffentliche Mitwirkung am 17. April 2023 endete, hatte sich der Gemeinderat mit den 111 
eingegangenen Anträgen befasst und die Vorschläge zur Behandlung an die Raumplanungs- und Ver-
kehrskommission weitergegeben. Die Raumplanungs- und Verkehrskommission war auf sämtliche 
Vorschläge eingegangen und folgen den Vorschlägen des Gemeinderates. An der Sitzung vom 4. Ok-

Gemeinderat Christian Nellen 
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tober 2023 hatte der Gemeinderat die Entwürfe genehmigt und erteilte den Auftrag zur Finalisierung 
der Dokumente an das Raumplanungsbüro Plan A+. 
Damit das Dossier „Ortsplanungsrevision“ der kantonalen Dienststelle für Raumplanung zur Stellung-
nahme zugestellt werden kann, müssen noch der kommunale Energierichtplan und das kommunale 
Verkehrskonzept ausgearbeitet werden. Der kommunale Energierichtplan wurde in Zusammenarbeit 
der Energiekommission mit der EnAlpin erstellt. Dieser Entwurf lag dem Gemeinderat Ende Jahr vor, 
so dass der Gemeinderat anfangs 2024 diesen behandeln kann. Das Verkehrskonzept wird anfangs 
2024 durch das Planungsbüro Gruner AG in Bern auf Grundlage des Räumlichen Entwicklungskon-
zepts der Gemeinde und auf Grundlage des kommunalen Freiraumkonzepts ausgearbeitet. 
 
Der Gemeinderat geht davon aus, dass das komplette Dossier der „Ortsplanungsrevision“ ungefähr 
Mitte 2024 dem Kanton zugestellt werden kann. Eine Stellungnahme wird somit nicht vor Mitte 2025 
erwartet. 

Raumplanung – Freiraumkonzept 

Aktuelle Herausforderungen, wie das Bevölkerungs- und Siedlungswachstum, ausufernde Bodenver-
siegelung, mangelnde Flächenverfügbarkeit und die dadurch bedingt erforderliche, zunehmende In-
nenverdichtung, führen zu einem gesteigerten Bedarf an qualitativ hochwertigen und ausreichend vor-
handenen Freiräumen. Die Gemeinde Baltschieder ist sich als attraktive Wohngemeinde der Agglome-
ration Brig-Visp-Naters diesen Herausforderungen bewusst und liess, gestützt auf dem räumlichen 
Entwicklungskonzept (REK), ein Freiraumkonzept ausarbeiten. Das Freiraumkonzept ist auf der 
Homepage der Gemeinde einsehbar. 
 
Das Freiraumkonzept definiert diverse Arbeiten und Aufwertungen, welche durch die Gemeinde in der 
nahen Zukunft umgesetzt werden sollten. Im Jahr 2023 wurde als Massnahme des REK und Freiraum-
konzepts der Dammweg entlang des Baltschiederbachdammes aufgeforstet. 15 neuen Bäume konnten 
gepflanzt werden. Durch die Aufforstung mit neuen einheimischen Bäumen soll wieder eine durchge-
hende Baumallee entlang des nördlichen Baltschiederbachs entstehen. Das Projekt konnte bereits 
2023 abgeschlossen werden. Die Kosten betrugen CHF 21'213.65. Davon werden durch das Agglome-
rationsprojekt CHF 12'500.00 subventioniert, womit der Gemeinde Restkosten von CHF 8'713.65 ver-
bleiben. Für das Jahr 2024 sind folgende Projekte in dieser Richtung geplant: Planung und Aufwertung 
Schulhausplatz und Aufwertung Parkplatz Dorf. 

Erschliessung Sittersch Eija und Baltschieder West 

Der Gemeinderat hatte beschlossen, die Erschliessung der Sittersch Eija und von Baltschieder West 
ab der Kantonsstrasse auf der Höhe Cavallo mittels einer neuen Erschliessungsstrasse und einer neu-
en Brücke über den Baltschiederbach zu realisieren. Diesem Beschluss gingen diverse Schreiben und 
intensive Gespräche und Abklärungen mit dem Kanton und dem BAFU voraus. Mittels schriftlicher Stel-
lungnahme gab das BAFU zu diversen Anfragen dem Gemeinderat von Baltschieder eine Rückmel-
dung. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass eine Erschliessungsstrasse im Gewässerbereich auf-
grund der heutigen Gesetzgebung nicht mehr kompatibel ist. Da sich der Rhonedamm ebenso wie der 
Laldnerkanaldamm sich jeweils in den Gewässerraumbereichen befinden, stellte das BAFU fest, dass 
eine Erschliessungsstrasse in diesen Bereichen nicht genehmigungsfähig ist. Ebenso verneinte das 
BAFU den Besitzstand der bestehenden Erschliessungsstrasse auf dem Rhonedamm, da die Strasse 
nicht standortgebunden ist und eine alternative Strassenführung ausserhalb des Gewässerraums exi-
stiert und somit möglich sein wird. Gemäss geltender Gesetzgebung müssten bestehende sowie neue 
Bauten und Anlagen so weit wie möglich aus dem Gewässerraum herausgenommen werden. Zur Ko-
stenbeteiligung stellt das BAFU fest, dass die anrechenbaren Beträge für die Gemeinde Baltschieder 
dem Ersatz für das Projekt erforderlichen Bauwerke entsprechen. Der Kanton berechnete diesen Ko-
stenanteil auf einen Betrag von CHF 1.75 Millionen für den Bau der Erschliessungsstrasse ab der Kan-
tonsstrasse und dem Bau einer neuen einspurigen Brücke sowie einer Fussgänger- und Velobrücke 
über den Baltschiederbach. Wertsteigernde Massnahmen, wie die Erhöhung der Traglast oder die Ver-
breiterung der neuen Baltschiederbachbrücke würden zu Lasten der Gemeinde gehen. 

Aufwertung der Kantonsstrasse 

Grundsätzlich werden Projekte für die Innerortssanierungen durch den Kanton Wallis über die Dienst-
stelle für Mobilität in enger Zusammenarbeit mit der Standortgemeinde durchgeführt. Die Gemeinde 
Baltschieder hatte aus eigener Initiative das Büro Gruner AG infolge der Wichtigkeit mit diversen Vor-
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arbeiten beauftragt. Die Dienststelle für Mobilität hatte infolge entschieden, das spezialisierte Ver-
kehrsplanerbüro Gruner AG ein Folgemandat für die Projektierung der Ortsdurchfahrt zu erteilen. Der 
Perimeter beschränkte sich, nicht zuletzt, auch um die Vorgaben des öffentlichen Beschaffungswesen 
einhalten zu können, auf den Abschnitt Baltschiederbach bis zur Kreuzung Haupt-/Dorfstrasse beim 
öffentlichen Parkplatz Dorf. 
 
An der Sitzung vom 26. Juni 2023 wurde durch die Vertreter der Dienststelle für Mobilität bestätigt, 
dass die Dienststelle bereit ist, die Kantonsstrasse ab dem Gebiet Chumma bis zur Kreuzung Haupt-
/Hofstrasse mit Massnahmen aufzuwerten. Der Abschnitt Chumma bis Baltschiederbach soll mit diver-
sen Beruhigungsmassnahmen und Massnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit aufgewertet 
werden. Der Abschnitt Baltschiederbach bis Kreuzung Haupt-/Hofstrasse soll als Ortsdurchfahrt projek-
tiert werden. 
 
Wegen fehlenden personellen und finanziellen Ressourcen ist es der Dienststelle für Mobilität es weder 
für die 1. Phase noch für die 2. Phase möglich, einen verbindlichen Zeitablauf der Gemeinde mitzutei-
len. 
 

Fusionsprojekt der Gemeinden Eggerberg, Baltschieder und Visp 

Die Bevölkerung der Einwohnergemeinden von Baltschieder, Eggerberg und Visp haben am 26. No-
vember 2023 beschlossen, zur Grossgemeinde Visp zu fusionieren. Die einzelnen Abstimmungsresul-
tate können unten entnommen werden: 

 

Ebenso haben zeitlich die Burgergemeinden von Baltschieder, Eggerberg und Visp über die Fusion der 
Burgergemeinden abgestimmt. Hier wurde im Vorfeld durch die Burgergemeinden eine Wahlvorgabe 
„Nein-Parole“ an die Burgerschaften abgegeben. Alle drei Burgerschaften hatten in ihren Gemeinden 
die Fusion der Burgerschaften gemäss untenstehenden Resultaten abgelehnt: 

 

Im Verlauf des Jahre 2024 werden die Grundlagen respektive die groben Eckdaten der drei Gemein-
den für das Zusammenführung der Gemeinden der einzelnen Departemente mit ihren Ressorts und 
Kommissionen in Angriff genommen. Es werden in den drei Gemeinden am 13. Oktober 2024 Ge-
meinderatswahlen für die Legislativperiode 2025 und 2026 durchgeführt. Der Grossrat muss über die 
neue Bezirksgrenze infolge Bezirkswechsel der Gemeinde Eggerberg vom Bezirk Brig nach Visp über 
ein neues Gesetz abstimmen. Dies sollte eine Lesung im Grossrat in Anspruch nehmen. Ebenfalls wird 
der Grossrat über die Genehmigung und Inkraftsetzung der Fusion der Gemeinden Eggerberg, Balt-

Gemeindepräsident René Abgottspon 
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schieder und Visp zur Grossgemeinde Visp in 1. bis 2. Lesungen befinden. Wenn die Voraussetzungen 
durch den Kanton gegeben sind, finden im Oktober 2026 Gemeinderatswahlen der Grossgemeinde 
Visp statt, so dass dann der Start der Grossgemeinde Visp ab 1. Januar 2027 erfolgen kann. 

Stand Kostenübersicht Gesamtprojekt Hochwasserschutz Baltschiederbach Los 2 und 3 

Beim Los 2 bestehen heute noch offene Nachträge des Baumeisters, welche eine exakte Endkosten-
kostenprognose nicht festlegen lassen. Stand per Ende November kann davon ausgegangen werden, 
dass die Werkvertragssummen von CHF 10,757 Millionen des Loses 2 Geschiebesammler nicht aus-
geschöpft werden. Per Ende November 2023 wurden CHF 7’564’381 für die ausgeführten Arbeiten 
ausgemessen. Für die Abschlussarbeiten sowie Nachträge wird optimistisch mit CHF 9.164 Millionen 
gerechnet, was somit rund CHF 1.6 Millionen weniger als der Werkvertragssumme ergeben würden. 
Pessimistisch wird von einem Schlussgesamtbetrag von CHF 10‘164‘382 ausgegangen. Dies hängt, 
wie erwähnt vom Schlussausmass des Loses 2 ab.  

Beim Los 3 wurde für die Planungsleistungen sowie für die Bauarbeiten eine Endkostenprognose auf 
Basis der Werkvertragssumme des Baumeisters von CHF 6,802 Millionen ausgegangen. Mit den Bau-
arbeiten wurde ab November 2023 gestartet.  

Gemäss der genehmigten Plangenehmigungsverfügung vom Juni 2016 betragen die Gesamtkosten 
CHF 17 Millionen für die Realisierung des Hochwasserschutzprojektes Baltschiederbach des Loses 2 
und 3. Diese beinhalteten sämtliche für den Bau notwendigen Planungskosten, den Aufwand von Spe-
zialisten wie Umweltbegleitung und Geologie Mandate sowie die Baukosten. Mit der erteilten Plange-
nehmigung im Jahr 2016 wurden durch den Bund und Kanton diverse Planauflagen verlangt. Per Ende 
November 2023 sind Gesamtkosten von rund CHF 11'381’352, für die Planungsleistungen und Ausfüh-
rungsarbeiten angefallen.  

Aus den Projektoptimierungen ergeben sich Zusatzkosten beim Los 2 dem «Geschiebesammler» von 
rund CHF 2,25 Millionen und beim Los 3 «Gerinneaufweitung mit dem Ersatz der Kantonsstrassen-
brücke» rund CHF 3,185 Millionen. Die Gesamtendkosten betragen aus heutiger Sicht rund 
CHF 22,45 Millionen, was zu theoretischen Restkosten von rund CHF 5,45 Millionen führen würden. 
Nach Abzug der Bundes- und Kantonssubventionen sowie die Subventionierung der Dienststelle für 
Mobilität für den Kantonsstrassenbrückenersatz von CHF 710'000 Netto und dem Unterstützungsbei-
trag der Mobiliarversicherung von CHF ‘510'000, verbleiben der Gemeinde Baltschieder Restkosten 
von rund CHF 4,126 Millionen. Die Urversammlung genehmigte im Herbst 2016 für das Hochwasser-
schutzprojekt Baltschiederbach einen Kreditbeschluss von CHF 3.4 Millionen. Somit entstehen für die 
Gemeinde Baltschieder Stand heute rund CHF 846‘000. Bei einem optimalen Bauablauf mit wenig zu-
sätzlichen Mehrkosten während der Bauzeit, betragen die Gesamtkosten rund CHF 19.63 bis 
20.63 Millionen.  

Stand Hochwasserschutzprojekt Los 2 Geschiebesammler 

Ab Mai 2020 konnte mit den Vorbereitungsarbeiten beim heutigen Bereich der Hochwasserschutz-
massnahmen begonnen werden. Rückblickend wurden ab Mai 2021 die Bauarbeiten des Loses 2 „Ge-
schiebesammler“ des hinteren Geschiebesammlers und die finale Gestaltung des vorderen Sammlers 
in Angriff genommen. Anschliessend wurden die dichten Mikropfahlbohrungen mit anschliessendem 
Bau der nordwestlichen Schwergewichtsmauer und der neuen Dollensperre ausgeführt. Während die-
ser Zeit floss der Baltschiederbach über ein provisorisches Gerinne entlang der südlichen Talflanke. 
Die nördliche und mittlere Schwergewichtsmauer wurde dann Ende 2022 abgeschlossen und der Balt-
schiederbach wurde wieder dem ursprünglichen Bachbett zugeführt.  

Zu Beginn des Jahres 2023 wurde bei der südlichen Öffnung die Mikropfahlfundation erstellt, die Fun-
dation betoniert und mit den Betonierarbeiten der südlichen Schwergewichtsmauer begonnen und im 
September 2023 abgeschlossen. Bis Ende Oktober 2023 wurden die Ausführungsarbeiten der Gerin-
negestaltung des vorderen Geschiebesammlers sowie die Zufahrt zum hinteren Geschiebesammler 
entlang der südlichen Talflanke vorgenommen. Nach rund 28 Monaten, Baubeginn war im Mai 2021, 
konnten die Bauarbeiten gemäss dem Werkvertragsprogramm per Ende 2023 abgeschlossen werden. 
Es fand im November 2023 für den hinteren Geschiebesammler eine Teilabnahme statt. Im vorderen 
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Sammler werden noch die Endgestaltungen ausgeführt, welche durch die Umweltbaubegleitung ge-
plant werden. Auch werden noch die letzten Schieber der Wasserfassungen für das Wässerwasser für 
die Gemeinde sowie das Brauchwasser für die Fischzucht montiert und dann definitiv in Betrieb ge-
nommen. 

Hochwasserschutz Baltschiederbach Los 3 „Ersatz-Kantonsstrassenbrücke“ und „Gerinnever-
breiterung“ 

Das Hochwasserschutzprojekt Baltschiederbach Los 2 + 3 wurde im Juni 2013 öffentlich aufgelegt. 
Nachdem der Prozess mit dem Kies- und Betonwerkbetreiber Grosseya AG abgeschlossen wurde, 
sprach der Staatsrat im Juni 2016 die Plangenehmigung für das Hochwasserschutzprojekt Baltschie-
derbach Los 2 + 3 sowie die Homologierung des Gewässerraums entlang der öffentlichen Gewässer 
aus, welche auch der obere Baltschiederbach bildet. Nachdem nun die Bauarbeiten des Loses 2 dem 
Geschiebesammler ab Mai 2021 in Angriff genommen werden konnten, verliefen diese termingerecht, 
sodass die Bauarbeiten gemäss Werkvertrag per Oktober 2023 abgeschlossen werden konnten.  

Das Ingenieurbüro Teysseire & Candolfi hatten nun aufgrund der Planauflagen von Bund und Kanton 
für das Wasserbauprojekt inklusive Ersatz der Kantonsstrassenbrücke zusammen mit einem Strassen-
bauspezialistenbüro alp Bauingenieure für den Strassenbau für das Los 3a der Verlängerung und Er-
satz der Kantonsstrassenbrücke sowie für das Los 3b die Gerinneaufweitung ein überarbeitetes detail-
liertes Bauprojekt ausgearbeitet. Dabei konnten im Strassenbau weitere Optimierungen vorgenommen 
respektive vorgezogen werden. Infolge der Brückenanhebung um rund 70 cm, erfolgt die Strassenbau-
anpassungen ab der Ein-/Ausfahrt der Cavallostrasse respektive bis zur Kreuzung der Kreuzmatten-
strasse.  

Da die Projektänderungen im Rahmen des Wasserbauprojektes ausgeführt werden, gelten die zusätz-
lichen Optimierungen als geringfügige Projektveränderungen, welche keine neue Auflage benötigen. 
Dabei wurde die Bushaltestelle Kreuzmatten in Richtung Visp den heutigen Normen angepasst und 
behindertengerecht geplant. Ebenso wurde die neue Kantonsstrassenbrücke in südlicher Richtung um 
1.50 m verbreitert, sodass im Süden der Brücke für den Langsamverkehr eine neue Gesamtbreite von 
3.50 m geschaffen werden konnte. Die Anbindung des Geh- und Veloweges an die zukünftige «Rote 
Meile» östliche des neuen östlichen Baltschiederbachdammes wurde ebenfalls im Rahmen des Hoch-
wasserschutzes Baltschiederbach mitberücksichtigt. Der nördliche Gehweg ab der Bachwegstrasse bis 
zur neuen Kantonsstrassenbrücke wurde neu mit einer Gehwegbreite von 2.0 m (heute 1.50 m) ge-
plant. Die neue Weiterführung des nördlichen Gehweges ab dem Panorama bis zum Frauenwang 
muss gemäss der Dienststelle für Mobilität neu aufgelegt werden. Die Auflage des Trottoirs Nord ab 
dem Panorama bis zum Frauenwang erfolgt gemäss der Dienststelle für Mobilität zu Beginn 2024.  

Das Terminprogramm des Hochwasserschutzprojekte Baltschiederbach sieht vor, anschliessend nach 
dem Abschluss des Loses 2 dem Geschiebesammler, dass ab dem 6. November 2023 mit der Reali-
sierung des Loses 3 der Gerinneaufweitung ab dem Geschiebesammler bis zur Kantonsstrasse zu 
beginnen und parallel mit dem Bau der Stützmauer respektive dem Lehnenviaduktes im Bereich der 
Überbauung Panorama zu beginnen. Ab April 2024 wird mit den Schüttarbeiten der Fahrspur südlich 
der Kantonsstrasse liegendem Provisorium begonnen, so dass ab dem Oktober 2024 mit dem Ersatz 
und mit der Verlängerung der Kantonsstrassenbrückenersatz begonnen werden kann. Bei einem plan-
gemässen Ablauf ist gemäss dem Terminprogramm das Ende der Bauarbeiten am Hochwasserschutz-
projekt Baltschiederbach Los 3 auf Ende 2025 vorgesehen. Zurzeit stehen die Gemeindeverantwortli-
chen im engen Kontakt mit den Kantonsverantwortlichen sowie den angrenzenden Eigentümern im 
unteren Bereich des oberen Baltschiederbaches. 

Die Kontrolle der eingegangenen Angebote der Bauunternehmung zum Los 3 hat gezeigt, dass das 
Angebot der Walpen AG das wirtschaftlichste Angebot war, alle Angaben gemacht wurden und die 
nachträglich einverlangten Preisbestätigungen bei sehr kleinen eingegebenen Einheitspreisen und die 
einverlangten Preisanalysen fachgerecht eingereicht und korrekt waren. Der Gemeinderat beschloss 
an seiner Sitzung vom 4. Oktober 2023, die Vergabe der Bauarbeiten des Loses 3 HWS Baltschieder-
bach im öffentlichen Verfahren zum Offertbetrag von CHF 4'947'242.25 inkl. MwSt. an die Walpen AG, 
Visp zu vergeben. 



 

Verwaltungsrechnung 2023  Seite 39 von 100 

Planungsarbeiten Hochwasserschutz 3.Rhonekorrektion Los 6b unterer Baltschiederbach bis 
Rhoneeinmündung 

Aufgrund der Koordinationssitzung im Oktober 2023 zwischen dem Hochwasserschutzprojekt Balt-
schiederbach und dem Hochwasserschutzprojekt 3.Rhonekorrektion unterer Baltschiederbach wurden 
die Schnittstellen im Wasserbau sowie im Strassenbau definiert. Die Bachsohle des unteren Baltschie-
derbach muss aufgrund der vorgenommen Projektoptimierungen beim Los 3 des Hochwasserschutz-
projektes Baltschiederbach um 50 cm vertieft und somit angepasst werden. Gleichzeitig werden die 
Gemeindeverantwortlichen einem Verkehrsplanungsbüro ein Mandat für die Planung der Erschlies-
sungsstrasse ab der Kantonsstrasse bis in das Gewerbegebiet Sittersch Eja mit Anschluss an die 
Schmitten-/Kreuzmattenstrasse vergeben. Das Terminprogramm sieht vor, dass Anfang 2024 das 
Strassenbauvorprojekt erarbeitet werden kann, um dies der Bevölkerung vorzustellen, sodass gegen 
Ende 2024 die öffentliche Auflage erfolgen kann. Die Ausführung der Wasserbau- sowie die Strassen- 
und Brückenbauarbeiten erfolgen gemäss heutiger Sicht nach dem Abschluss der Hochwasser-
massnahmen Baltschiederbach im Winter 2024/2025. Die Bauarbeiten nehmen rund 1.5 bis 2 Jahre in 
Anspruch. Der Abschluss der Hochwasserschutzmassnahmen ist bei plangemässer Ausführung somit 
auf Ende 2026 zu erwarten. 

6. Verschiedenes 

Es haben sich verschiedene Urversammlungsteilnehmer- und Teilnehmerinnen zu den unterschied-
lichsten Themen zu Wort gemeldet. Es sind dies: 

Herr Emil Wenger sprach das Investitionsprojekt „Instandsetzung Bachweg“ an. Der Stand des Projek-
tes ist so, dass die Einsprachebehandungen stattgefunden hatten, jedoch die die Protokolle noch nicht 
retourniert wurden. Der Grund dafür ist, dass der Kanton Wallis infolge des Gewässerraums, weitere 
Zusatzinformationen respektive einen erweiterten Umweltbereich im Herbst 2023 eingefordert hatte. 
Nachdem der Kanton dazu eine positive Vormeinung abgeben wird, können auch die Einigungsproto-
kolle den Grundeigentümern abgegeben werden. 

Herr Markus Nellen sprach die Erschliessung der Sittersch Eia an und regte an, dass während dem 
Bau des Hochwasserschautzprojektes Baltschiederbach mit dem Ersatz der Kantonsstrassenbrücke 
der Gemeinderat sich überlegen muss, den Rhonedammweg als mögliche provisorische Durchfahrt zu 
verwenden. Auch der finanzielle Vorschlag für den Restwert der ehemaligen Erschlissungsstrasse über 
den Rhonedammweg mit der Laldner- und Baltschiederbachbrücke bei der Rhone ist seitens des Ge-
meinderates beim Kanton zu hinterfragen. Die Rhonedammstrasse führte sogar bis unter das Kieswerk 
und könnte die Firma Bringhen sicherlich bestätigen. Allenfalls sollten sich die Gemeindeverantwortli-
chen überlagen, ob nicht ein Verwaltungsgericht den Entscheid der Entschädigung behandeln müsste. 
Die zweispurige anstelle der durch die 3.RK vorgeschlagene einspurigen Erschliessungsstrasse mit 
der neuen Baltschiederbachbrücke sollte grundsätzlich durch den Kanton finanziert werden und sollte 
die Gemeindefinanzen nicht belasten. 

Herr Partick Wenger möchte wissen, wie der Stand der Entschädigungsfrage des ehemaligen Kieswer-
kes im heutigen Bereich der Hochwasserschutzmassnahmen Baltschiederbach ist. Wie bekannt ist, 
hatte die kantonale Schatzungs- und Enteigungskommission in ihrem Urteil festgelegt, dass die Kies- 
und Betonwerk Grosseya AG eine Entschädigung von rund CHF 200‘000 erhalten. Hier sind der Bo-
denwert der expropriierten Fläche, der Verkehrswert der ehemaligen Kieswerkanlage sowie einige 
Zinsbeträge enthalten. Aktuell befindet sich das Dossier beim Kantonsgericht. Hier wurden gerade Re-
pliken ausgetauscht. Der Kantonsrichter hatte festgelegt, dass ein Spezialist eine unabhängige Schat-
zung erstellt und diese als Vergleich für die Urteilsfindung. 

Weiter möchte Herr Patrick Wenger nachfragen, wie die neu gestaltete Kantonsstrassebrücke aussieht. 
Die neue Kantonsstrassenbrücke gilt als Dreh- und Angelpunkt. Hier verkehrt der mobilisierte Verkehr, 
ÖV drüber sowie sieht das Konzept vor, dass ab der oberen Rhonebrücke bis zum Baltschiederbach 
entlang des Rhonedammes und weiter entlang des neu gestalteten östlichen Baltschiederbachdammes 
der Langsamverkehr und somit die „Rote Meile“ bis zur Brücke geleitet wird. Der südliche Geh- und 
Veloweg wurde um 1.50 m auf neu 3.50 m verbreitert, so dass der Veloverkehr auch über das verbrei-
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terte Trottoir und später westlich des Baltschiederbaches in die aufgewertete Ortsdurchfahrt geführt 
werden kann. Die Gemeindeverantwortlichen müssen den verschiedensten Langsamverkehrs Teil-
nehmern Rechnung tragen und so versuchen, den Alltagsverkehr nicht mehr durch den Eschigrund 
entlang der Kantonsstrasse zu führen, sondern entlang des Baltschiederbaches und Rhonedamm nach 
Visp und retour zu führen. 

Herr Patrick Wenger fragt weiter nach, wie die Verkehrsführung während der Bauzeit der Baltschieder-
brückenverbreiterung gelöst wird. Ob es während der Bauzeit der Kantonsstrassenbrücke respektive 
der Strassenanpassungsarbeiten eine Verengung der Strasse geben wird. Der Vorsitzende erklärt, 
dass im Konzept der Planer eine Schüttung auf der Südseite der heutigen Kantonsstrasse respektive 
Gehweges vorgesehen ist und dass dann ab 2025 ein Einbahn-Ampelverkehr zwischen dem Gottes-
dienstgebäude und der Einfahrt vom Cavallo vorgesehen ist. Dieser Umstand wurde schon anlässlich 
anderer Veranstaltungen mitgeteilt. Das Problem wurde aber erkannt und aufgenommen und an die 
Planer weitergegeben, damit eine gute Lösung gefunden werden kann.  

Herr Flavio Oggier fragt an, ob sich der Gemeinderat schon Überlegungen gemacht hat, sollte beim 
Bodenkauf des „Bringhenareals“ ein Teil des Bodens von der „Sittersch Eia“ an die Baltschiedner Be-
wohner verbilligt weiterverkaufen könnte. Der Präsident antwortet, dass man mit den neuen Eigentü-
mern Kontakt hatte und dabei positive Zeichen diesbezüglich des Bodenkaufs für die südliche Verlän-
gerung der Zone für Sport und Erholung von den Eigentümern erhalten habe. Es wurden auch schon 
Berechnungen angestellt und verschiedene Szenarien des Bodenkaufs angedacht. Es hat sich aber 
gezeigt, dass neben der Grossbaustelle HWS Baltschiederbach eine weiter hohe Investition = zusätzli-
cher Bodenkauf für die Gemeinde Baltschieder im Moment nicht möglich ist. 

 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr eingegangen sind, bedankte sich der Präsident René 
Abgottspon bei allen Anwesenden für die Teilnahme und das entgegengebrachte Vertrauen. Er bittet 
um Verständnis, wenn nicht immer alle Anliegen sofort umgesetzt werden können. Der gesamte Ge-
meinderat setzt sich so gut es geht für alle Belange der Öffentlichkeit ein. Die verschiedenen Bemer-
kungen und Wortmeldungen werden aufgenommen und fliessen auch in die Diskussionen und Überle-
gungen des Gemeinderates ein.  

Ein Dank geht seitens des Gemeindepräsidenten René Abgottspon an den Vizepräsidenten Fabian 
Williner, an seine Gemeinderatskollegin und -kollegen Manuela Tscherrig-Wenger, Arno Brantschen 
und Christian Nellen für die gute Zusammenarbeit. In seinen Dank schliesst er die Werkhof-, die Ver-
waltungs- und Kanzleimitarbeiter, die ABES-Betreuerinnen sowie die Raumpflegerinnen, den Register-
halter und die Friedensrichterin ein und alle, welche sich in den Diensten der Kommissionen der Ge-
meinde engagierten und weiterhin engagieren. Einen speziellen Dank richtet der Vorsitzende an die 
Vorstände der verschiedenen Vereine. Es wird immer schwieriger, Personen für Vorstandsarbeit zu 
gewinnen, darum ein Appell an die Anwesenden, sich auch für Vorstandsarbeiten zur Verfügung zu 
stellen. Ein weiterer Dank geht an die Organisatorinnen des monatlichen Seniorenessens, des Senio-
renspielnachmittages, welches bei den Seniorinnen und Senioren sehr beliebt ist.  

Weiter ladet der Vorsitzende für den Neujahresempfang vom 1. Januar 2024 ab 16.00 Uhr alle recht 
herzlich ein und hofft auf ein zahlreiches Erscheinen.  

Sämtlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Urversammlung wünscht er einen schönen Abend, 
schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2024. Im Anschluss an die Urversammlung wird noch 
ein Apéro serviert. Der Gemeindepräsident René Abgottspon schliesst die Budgeturversammlung um 
21.00 Uhr. 

Der Präsident  Der Protokollführer 

René Abgottspon Helmut Clemenz 

Genehmigt an der Gemeinderatssitzung 24. Januar 2024 
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Detaillierte Erfolgsrechnung nach Sachgruppen 
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Anhang zur Jahresrechnung 

• Die Rechnungslegungsgrundsätze einschliesslich der wesentlichen Grundsätze zur 
Bilanzierung und Bewertung 

1.  Rechtsgrundlage 

Die vorliegende Rechnung der Gemeinde Baltschieder basiert auf dem Gemeindegesetz 
(GemG) vom 5. Februar 2004 sowie der Verordnung betreffend die Führung des Finanz-
haushaltes der Gemeinden (VFFHGem). 

2.  Angewandtes Regelwerk HRM2 und Abweichungen 

Die Rechnungslegung erfolgt nach dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell für die 
Kantone und Gemeinden (HRM2), herausgegeben am 25. Januar 2008 von der Konferenz 
der kantonalen Finanzdirektoren, sowie den Auslegungen des schweizerischen Rech-
nungslegungsgremiums für den öffentlichen Sektor (SRS-CSPCP). Die Fachempfehlun-
gen stellen Mindeststandards dar, welche alle öffentlichen Gemeinwesen erfüllen sollten. 
Je nach Fachempfehlung schlägt HRM2 verschiedene Auswahlmöglichkeiten in Bezug auf 
die die Verbuchung und Präsentation vor. 

Die Jahresrechnung 2022 wurde erstmals nach dem Regelwerk HRM2 erstellt. In Bezug 
auf die Zahlen des Vorjahres wurde auf die Stetigkeit der Darstellung und Gliederung der 
Bilanz, Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung teilweise verzichtet. Der Vergleich 
mit den Vorjahreswerten ist somit nur beschränkt möglich. 

Die Gemeinde Baltschieder positioniert sich zu den Fachempfehlungen (FE) mit spezifi-
schen Wahlmöglichkeiten und Abweichungen wie folgt:  

FE 02 Grundsätze ordnungsgemässer Rechnungslegung 

- Erläuterungen zu den wesentlichen Konten der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung 
sind in der einleitenden Botschaft der Broschüre der Rechnung zu finden. 

FE 05 Aktive und passive Rechnungsabgrenzung 

- Der festgelegte Grenzwert, ab welchem Rechnungsabgrenzungen vorgenommen werden, be-
trägt Fr. 200.00 

FE 06 Wertberichtigungen 

- Das Finanzvermögen wird wertberichtigt, sofern eine dauerhafte Wertminderung absehbar ist. 

FE 07 Steuererträge 

- Steuererträge werden nach dem Steuerabgrenzungs-Prinzip verbucht. 

FE 08 Spezialfinanzierungen und Vorfinanzierungen 

- Vorfinanzierungen sind nicht zulässig. 

- Die Ergebnisse der Aufgaben betreffend Spezialfinanzierungen werden über die Konten 35 
oder 45 in die Bilanz übertragen. 

FE 09 Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten 

- Der festgelegte Grenzwert, ab welchem Rückstellungen gebildet werden, beträgt Fr. 25'000.00 

FE 10 Investitionsrechnung 

- Die Aktivierung von Investitionen erfolgt gemäss Option 1, d.h. in der Bilanz werden die Netto-
investitionen aktiviert. 

FE 12 Anlagegüter und Anlagebuchhaltung 

- Die Aktivierungsgrenze für eigene Investitionen liegt bei Fr. 25'000.00 pro Objekt oder Projekt. 
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- Der Abschreibungen erfolgen ab Arbeitsbeginn. 

- Der Abschreibungssatz wird auf dem Buchwert per 01.01., zuzüglich der Nettoinvestitionen 
des laufenden Rechnungsjahres, angewandt. 

- Es wird die degressive Abschreibungsmethode angewandt. 

- Zusätzliche Abschreibungen sind nicht zulässig. 

- Parzellierte Grundstücke von übrigen Tiefbauten und Hochbauten können in spezifischen Kon-
ten als Grundstücke des Verwaltungsvermögens erfasst werden. 

FE 13 Konsolidierte Betrachtungsweise 

- Die Tabelle der Beteiligungen muss zumindest im Anhang der Rechnung enthalten sein. 

FE 14 Geldflussrechnung 

- Die vereinfachte Geldflussrechnung wurde auf der Grundlage der aktualisierten Finanzie-
rungs-Tabelle vom HRM1 erstellt. 

FE 17 Finanzpolitische Zielgrössen und Instrumente 

- Es kann eine finanzpolitische Reserve, vergleichbar mit einer Konjunktur- oder Ausgleichsre-
serve, gebildet werden. Die Einlagen in diese finanzpolitische Reserve oder die Entnahmen 
daraus müssen als ausserordentliche Aufwände oder Erträge verbucht werden. 

- Eine Nachfinanzierung der finanzpolitischen Reserven ist nicht zulässig.  

FE 18 Finanzkennzahlen 

- Die von der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren empfohlenen Kennzahlen der 1. und 
2. Priorität werden in der einleitenden Botschaft präsentiert. Die Definitionen und die Berech-
nungsart sind im Anhang C des Handbuchs "Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die 
Kantone und Gemeinden" zu finden. 

FE 19 Vorgehen beim Übergang zum HRM2 (2022) 

- Zwecks Vergleichbarkeit werden bei der Einführung des HRM2 die Bilanzwerte des Vorjahres 
am 01.01.2022 (anstatt 31.12.2021) und somit nach den aufgrund von HRM2 erfolgten Neu-
klassierungen und Anpassungen präsentiert. Dies trifft auch auf die Werte im Gewährlei-
stungsspiegel zu. 

- Das Finanzvermögen ist in der Bilanz mit seinem Buchwert erfasst.  

- Die Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungen wurden neu bewertet. 

- Die Aufwertung des Verwaltungsvermögens ist nicht gestattet. 

- Parzellierte Grundstücke von übrigen Tiefbauten (Bilanzkonto 1403) und Hochbauten (Bilanz-
konto 1404) werden in den entsprechenden Sachgruppen erfasst und in der Folge abge-
schrieben. 

3.  Finanzhaushaltsgrundsätze 

Die Haushaltsführung richtet sich nach den Grundsätzen der Gesetzmässigkeit, des 
Haushaltsgleichgewichts auf Zeit, der Sparsamkeit, der Dringlichkeit, der Wirtschaftlich-
keit, des Verursacherprinzips, der Vorteilsabgeltung, des Verbots der Zweckbindung von 
Hauptsteuern, der Wirkungsorientierung, der Verursacherfinanzierung und der finanziellen 
Transparenz. 

4.  Buchführungsgrundsätze 

Die Buchführung erfasst chronologisch und systematisch die Geschäftsvorfälle gegen 
aussen sowie die internen Verrechnungen. Die Buchführung richtet sich nach den 
Grundsätzen der Jährlichkeit, der Spezifikation und der Vollständigkeit. 
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5.  Rechnungslegungsgrundsätze 

Die Rechnungslegung gibt ein Bild des Finanzhaushalts, welches möglichst weitgehend 
der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entspricht. 
Die Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Vergleichbarkeit, der Brut-
todarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständ-
lichkeit, der Zuverlässigkeit und der Stetigkeit. 

6.  Grundsätze der Bilanzierung und der Bewertung 

6.1.  Aktiven 

6.1.1.  Finanzvermögen (FV) 

Das Finanzvermögen wird in der Bilanz mit dem Buchwert. Es wird abgeschrieben, wenn Ver-
luste oder Wertminderungen festgestellt werden. Im Falle eines unentgeltlichen Erwerbs einer 
Anlage ist diese zum Verkehrswert zu bewerten. 

Alle neuen Elemente des FV erfolgen zu den untenstehenden Bewertungsgrundsätzen. 

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen (Bilanz-Konto 100) 

Die flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen umfassen Kassenbestände, Post- und 
Bankvermögen, offene Posten bei Debit- und Kreditkarten sowie kurzfristige Geldmarktanla-
gen (weniger als 90 Tage). Die Bewertung erfolgt zum Anschaffungswert, Nominalwert, oder, 
falls tiefer, zum Verkehrswert. 

Forderungen (Bilanz-Konto 101) 

Zu den kurzfristigen Forderungen gehören alle ausstehenden und in Rechnung gestellten An-
sprüche gegenüber Dritten. 

Jedes Jahr am 31. Dezember wird eine allgemeine Wertberichtigung auf Forderungen ver-
bucht. 

Zudem werden spezifische Wertberichtigungen (Delkredere) auf Steuerforderungen verbucht. 

Kurzfristige Finanzanlagen (Bilanz-Konto 102) 

Kurzfristige Finanzanlagen sind monetäre Anlagen (kurzfristige Darlehen, verzinsliche Anla-
gen, Festgelder etc.), welche in der Regel mit dem Ziel der Fristenkongruenz gehalten werden 
und eine Rendite erzielen können. Die Laufzeiten liegen zwischen 90 Tagen und einem Jahr. 
Die Bewertung erfolgt zum Anschaffungswert, Nominalwert, oder, falls tiefer, zum Verkehrs-
wert. 

Aktive Rechnungsabgrenzungen (Bilanz-Konto 104) 

Zweck der aktiven Rechnungsabgrenzung ist die periodengerechte Rechnungslegung. Alle 
Aufwände, Erträge, Einnahmen und Ausgaben werden in derjenigen Periode erfasst, in wel-
cher sie verursacht werden. Die Rechnungsabgrenzungen werden zum Nominalwert bewertet. 
Der Grenzwert für die Bilanzierung einer aktiven Rechnungsabgrenzung beträgt Fr 200.00. 

Vorräte (Bilanz-Konto 106) 

Handelswaren und Roh- und Hilfsmaterial werden zu Anschaffungskosten oder zum tiefer lie-
genden Verkehrswert bewertet. 

Langfristige Finanzanlagen (Bilanz-Konto 107) 

Langfristige Finanzanlagen haben eine Laufzeit von über einem Jahr. Sie zählen zum Finanz-
vermögen, da sie nicht unmittelbar zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen. Die Aktien, An-
teilscheine, verzinslichen Anlagen (Obligationen, Hypotheken) und langfristigen Forderungen 
werden zum Verkehrswert oder Nominalwert bilanziert. Die Unterscheidung der Bilanzrubrik 
zwischen langfristig und kurzfristig wird während der Laufzeit der Anlage nicht angepasst. 



 

Verwaltungsrechnung 2023  Seite 93 von 100 

Sachanlagen Finanzvermögen (Bilanz-Konto 108) 

Die Sachanlagen im Finanzvermögen dienen nicht unmittelbar zur Erfüllung öffentlicher Auf-
gaben. Die Sachanlagen des Finanzvermögens werden zu den Anschaffungs- oder Erstel-
lungskosten bilanziert. 

Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital (Bilanz-Konto 109) 

Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital werden auf der 
Aktivseite bilanziert und über die Erfolgsrechnung verbucht. 

6.1.2.  Verwaltungsvermögen (VV) 

Im Verwaltungsvermögen befinden sich Positionen, welche der Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
dienen und über die Investitionsrechnung aktiviert werden. Die Aktivierungsgrenze für eigene 
Investitionen beträgt Fr. 25'000.00 pro Objekt oder Projekt. 

Sachanlagen (Bilanz-Konto 1400) 

Anlagen im Verwaltungsvermögen werden zu Anschaffungs- beziehungsweise Erstellungsko-
sten bilanziert. Die Sachanlagen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einer Wert-
minderung unterliegen, werden je Anlagekategorie auf dem Restbuchwert abgeschrieben. 

Liste der planmässigen Abschreibungssätze: 

- Grundstücke: 0% (Bilanz-Konto 1400) 

- Strassen/Verkehrswege: 10% (Bilanz-Konto 1401) 

- Wasserbau: 10% (Bilanz-Konto 1402) 

- Übrige Tiefbauten 10% (Bilanz-Konto 1403) 

- Hochbauten: 10% (Bilanz-Konto 1404) 

- Waldungen: 0% (Bilanz-Konto 1405) 

- Mobilien: 40% (Bilanz-Konto 1406) 

- übrige Sachanlagen: 50% (Bilanz-Konto 1409) 

Ist der Restbuchwert einer Sachanlage des Verwaltungsvermögens tiefer als Fr. 10'000.00 ist 
dieser auf Fr. 1.00 abzuschreiben. 

Immaterielle Anlagen (Bilanz-Konto 142) 

Immaterielle Anlagen enthalten Software, Lizenzen, Nutzungsrechte und übrige immaterielle 
Anlagen. Der planmässige Abschreibungssatz beträgt 50%. 

Darlehen (Bilanz-Konto 144) 

Darlehen werden in der Regel zum Nominalwert bilanziert. Wird eine dauernde Wertminde-
rung festgestellt, ist eine Bewertungskorrektur vorzunehmen. 

Beteiligungen, Grundkapitalien (Bilanz-Konto 145) 

Beteiligungen und Grundkapitalien sind Anteile am Kapital anderer Unternehmen, Betriebe 
und Anstalten, die mit der Absicht der dauernden Anlage gehalten werden. Sie werden höch-
stens zum Anschaffungswert bilanziert. Wird eine dauernde Wertminderung festgestellt, ist ei-
ne Bewertungskorrektur vorzunehmen. 

Investitionsbeiträge (Bilanz-Konto 146) 

Investitionsbeiträge sind geldwerte Leistungen, die vom Empfänger genutzt werden, um dau-
erhafte Vermögenswerte mit Investitionscharakter zu erlangen. Der planmässige Abschrei-
bungssatz beträgt 10%. 
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6.2.  Passiven 

6.2.1. Fremdkapital (FK) 

Laufende Verbindlichkeiten (Bilanz-Konto 200) 

Laufende Verbindlichkeiten sind monetäre Schulden, die in der Regel innerhalb von zwölf Mo-
naten nach dem Bilanzstichtag zur Tilgung vorgesehen sind. Die Bilanzierung erfolgt zum 
Nominalwert. 

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (Bilanz-Konto 201) 

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften mit 
einer Laufzeit von bis zu einem Jahr. Die Bewertung erfolgt zum Nominalwert. 

Passive Rechnungsabgrenzung (Bilanz-Konto 204) 

Zweck der passiven Rechnungsabgrenzung ist die periodengerechte Rechnungslegung. Alle 
Aufwände, Erträge, Einnahmen und Ausgaben werden in derjenigen Periode erfasst, in wel-
cher sie verursacht werden. Die Rechnungsabgrenzungen werden zum Nominalwert bewertet. 
Der Grenzwert für die Bilanzierung einer passiven Rechnungsabgrenzung beträgt Fr. 200.00. 

Kurzfristige Rückstellungen (Bilanz-Konto 205) 

Rückstellungen werden für bestehende Verpflichtungen (vor Bilanzstichtag) gebildet, bei de-
nen der Zeitpunkt der Erfüllung und/oder die Höhe des künftigen Mittelabflusses mit Unsicher-
heiten behaftet sind, aber geschätzt werden können. Kurzfristig ist eine Rückstellung dann, 
wenn der Mittelabfluss innerhalb eines Jahres nach Bilanzstichtag erwartet wird. Rückstellun-
gen werden jedes Jahr per 31.12. neu bewertet. Der Grenzwert für die Bilanzierung einer kurz-
fristigen Rückstellung beträgt Fr. 25'000.00. 

Langfristige Finanzverbindlichkeiten (Bilanz-Konto 206) 

Langfristige Finanzverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften, die 
in der Regel in mehr als zwölf Monaten nach dem Bilanzstichtag zur Rückzahlung fällig sind. 
Die Bewertung erfolgt zum Nominalwert. Die Unterscheidung der Bilanzrubriken zwischen 
langfristig und kurzfristig wird während der Laufzeit der Anlage nicht angepasst. 

Langfristige Rückstellungen (Bilanz-Konto 208) 

Rückstellungen werden für bestehende Verpflichtungen (vor Bilanzstichtag) gebildet, bei de-
nen der Zeitpunkt der Erfüllung und/oder die Höhe des künftigen Mittelabflusses mit Unsicher-
heiten behaftet sind, aber geschätzt werden können. Langfristig ist eine Rückstellung dann, 
wenn der Mittelabfluss nach mehr als einem Jahr nach Bilanzstichtag erwartet wird. Rückstel-
lungen werden jedes Jahr per 31.12. neu bewertet. Der Grenzwert für die Bilanzierung einer 
langfristigen Rückstellung beträgt Fr. 25'000.00. 

Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital (Bilanz-Konto 
209) 

Mit einer Spezialfinanzierung werden Mittel zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben 
zweckgebunden. Spezialfinanzierungen werden dem FK zugeordnet, wenn die Rechtsgrund-
lage nicht geändert werden kann oder die Rechtsgrundlage auf übergeordnetem Recht ba-
siert. Sie werden auf der Passivseite bilanziert und über die Erfolgsrechnung verbucht. 

 

6.2.2.  Eigenkapital (EK) 

Spezialfinanzierungen und Fonds im EK (Bilanz-Konto 290 und 291) 

Mit einer Spezialfinanzierung werden Mittel zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben 
zweckgebunden. Spezialfinanzierungen werden dem EK zugeordnet, wenn für sie die Rechts-
grundlage geändert werden kann oder die Rechtsgrundlage auf übergeordnetem Recht ba-
siert, diese aber dem eigenen Gemeinwesen einen erheblichen Gestaltungsspielraum offen-
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lässt. Sie werden auf der Passivseite bilanziert und über die Erfolgsrechnung verbucht. Die 
Vorschüsse für Spezialfinanzierungen im Eigenkapital werden als Negativwerte im Eigenkapi-
tal verbucht. Sie sind innerhalb von 8 Jahren nach der ersten Verbuchung in der Bilanz durch 
zukünftige Ertragsüberschüsse der betreffenden Aufgabe abzubauen. 

Finanzpolitische Reserven (Bilanz-Konto 294) 

Finanzpolitische Reserven sind Reserven, die für künftige Defizite der Erfolgsrechnung einge-
setzt werden können. Eine Nachfinanzierung der finanzpolitischen Reserven ist nicht zulässig. 

Neubewertungsreserve Finanzvermögen (Bilanz-Konto 296) 

Das positive Ergebnis der Neubewertung muss in der Bilanz in der Neubewertungsreserve 
von Finanzvermögen verbucht werden. Diese Reserve, die in der Bilanz unter dem Eigenkapi-
tal ausgewiesen wird, darf nur im Falle eines dauerhaften Wertverlustes oder des Verkaufs 
des Finanzvermögens aufgelöst werden. Eine Nachfinanzierung der Neubewertungsreserve 
von Finanzvermögen ist nicht zulässig. 

Bilanzüberschuss oder -fehlbetrag (Bilanz-Konto 299) 

Der Saldo ergibt sich aus den kumulierten Überschüssen und Defiziten der Erfolgsrechnung. 
Im Falle eines Fehlbetrags verbleibt dieser Posten in den Passiven, jedoch als negativer Wert. 
Er ist in einer Frist von maximal 4 Jahren nach dessen erstem Erscheinen in der Bilanz zu til-
gen. 

• Genehmigt an der Gemeinderatssitzung vom 6. Oktober 2021 

• Korrektur FE05 Grenzwert Rechnungsabgrenzung von CHF 25'000.00 auf CHF 200.00 Bi-
lanzkonten 104 und 204 / Gemeinderatssitzung vom 19. April 2023 

 

• Eigenkapitalnachweis 

 

Saldo am 

01.01.
Einlage Entnahme

Saldo am 

31.12.

29 Eigenkapital          4'107'238          1'289'205             785'647          4'610'795 

290 Spezialfinanzierungen im EK            -108'061               87'822            -195'882 

291 Fonds im EK             352'238                 2'802                 1'494             353'546 

294 Finanzpolitische Reserven             500'000             500'000 

296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen                       - 

299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag           3'363'060           1'286'402             696'332           3'953'131 

in Schweizer Franken
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• Rückstellungsspiegel 

 
205 Kurzfristige Rückstellungen

Konto Bezeichnung Saldo am Bildung Auflösung Saldo am

01.01. Erhöhung Abnahme 31.12.

-                        

keine -                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

208 Langfristige Rückstellungen

Konto Bezeichnung Saldo am Bildung Auflösung Saldo am

01.01. Erhöhung Abnahme 31.12.

-                        

keine -                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

Total kurzfristige Rückstellungen -                        -                        -                        -                        

Total langfristige Rückstellungen -                        -                        -                        -                        

Total Rückstellungen -                        -                        -                        -                         
 

 

• Beteiligungsspiegel 

 
in Schweizer Franken Anzahl Anteil Nominalwert Rendite Buchwert am Buchwert am

Titel Gemeinde Total CHF 01.01 31.12

in %

Institut des 

öffentlichen Rechts

keine

Aktiengesellschaft

keine

Stiftung

keine

Genossenschaft

keine

Verschiedene

keine
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• Gewährleistungsspiegel 

 

in Schweizer Franken Saldo am Saldo am Differenz

01.01 31.12

GGM Visp-Baltschieder-Raron Beriebsfinanzierung                 1'000'000                  1'000'000 
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• Anlagenspiegel 

Konto-Nr. Bezeichnung Saldo am 01.01. Ausgaben Einnahmen Saldo am 31.12. Abschreibungen
Situation nach 

Abschreibungen

Minimale oblig. 

Abschreibung
Kontrolle

Ordentliche Anlagen

1400 Grundstücke VV 425'000             -                       -                       425'000             -                       425'000             0% 0.00%

1401 Strassen / Verkehrswege VV 555'003             148'497             -                       703'500             73'497               630'003             7% 10.45%

1402 Wasserbau VV 1'726'000           3'726'336           2'847'249           2'605'087           262'087             2'343'000           7% 10.06%

1403 Übrige Tiefbauten VV 756'004             174'415             78'037               852'383             99'378               753'005             7% 11.66%

1404 Hochbauten VV 1'302'002           64'963               -                       1'366'965           137'963             1'229'002           8% 10.09%

1405 Waldungen VV -                       -                       -                       -                       -                       0% 0.00%

1406 Mobilien VV 223'007             51'999               -                       275'006             118'998             156'008             35% 43.27%

1409 Übrige Sachanlagen VV -                       -                       -                       -                       -                       50% 0.00%

1420 Software VV 16'000               -                       -                       16'000               15'999               1                       50% 99.99%

1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte VV -                       -                       -                       -                       -                       50% 0.00%

1429 Übrige immaterielle Anlagen VV 165'004             84'183               6'724                 242'464             122'460             120'004             50% 50.51%

144X Darlehen VV 31'600               -                       -                       31'600               -                       31'600               Gemäss Risiko 0.00%

145X Beteiligungen, Grundkapitalien VV 1                       -                       -                       1                       -                       1                       Gemäss Risiko 0.00%

146X Investitionsbeiträge 720'002             67'235               -                       787'237             80'236               707'001             10% 10.19%

Total ordentliche Anlagen 5'919'623           4'317'628           2'932'009           7'305'242           910'617             6'394'625           

Konto-Nr. Bezeichnung Saldo am 01.01. Ausgaben Einnahmen Saldo am 31.12. Abschreibungen
Situation nach 

Abschreibungen

Spezifische Anlagen

(Elektrizitätswerke, Luftseilbahnen und Schifffahrt)

1400.x Grundstücke VV -                       -                       Laut Merkblatt A 1995 ESTV

1401.x Strassen / Verkehrswege VV -                       -                       Laut Merkblatt A 1995 ESTV

1402.x Wasserbau VV -                       -                       Laut Merkblatt A 1995 ESTV

1403.x Übrige Tiefbauten VV -                       -                       Laut Merkblatt A 1995 ESTV

1404.x Hochbauten VV -                       -                       Laut Merkblatt A 1995 ESTV

1405.x Waldungen VV -                       -                       Laut Merkblatt A 1995 ESTV

1406.x Mobilien VV -                       -                       Laut Merkblatt A 1995 ESTV

1409.x Übrige Sachanlagen VV -                       -                       Laut Merkblatt A 1995 ESTV

1420.x Software VV -                       -                       Laut Merkblatt A 1995 ESTV

1421.x Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte VV -                       -                       Laut Merkblatt A 1995 ESTV

1429.x Übrige immaterielle Anlagen VV -                       -                       Laut Merkblatt A 1995 ESTV

144X.x Darlehen VV -                       -                       Laut Merkblatt A 1995 ESTV

145X.x Beteiligungen, Grundkapitalien VV -                       -                       Laut Merkblatt A 1995 ESTV

146X.x Investitionsbeiträge -                       -                       Laut Merkblatt A 1995 ESTV

Total spezifische Anlagen -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Total Anlagen des VV 5'919'623           4'317'628           2'932'009           7'305'242           910'617             6'394'625           

6            Elektrizitätswerke

7            Luftseilbahnen

8            Schifffahrt  
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• Zusätzliche Angaben, die für die Beurteilung und Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
sowie der finanziellen Risiken von Bedeutung sind 

 

Bei der Gemeinde Baltschieder sind keine Angaben vorhanden, die für die Beurteilung und 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der finanziellen Risiken von Bedeutung sind. 
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Sie können die App direkt über diesen QR-Code herunterladen für Ihr IPhone- oder Android-
Mobiltelefon: 


